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Themenkomplex 1
Bürgerrechte in der Wissensgesellschaft

1.1 Freiheit vor Überwachung

Seit der Verkündung des Grundgesetzes hat
Deutschland den Schritt von der Industrie- in ei-
ne Wissensgesellschaft vollzogen. Daher müssen
inzwischen unstrittige Grundrechte wie Briefge-
heimnis, Freizügigkeit, Unverletzlichkeit der Woh-
nung an das heutige Selbstverständnis angepasst
werden. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht
jüngst ein neues Grundrecht auf Gewährleistung
der Vertraulichkeit und Integrität informationstech-
nischer Systeme bejaht.

Die Piratenpartei setzt sich für die Stärkung dieses
Grundrechtes und anderer Bürgerrechte ein. Die Pi-
ratenpartei sieht in der zunehmenden verdachts-
unabhängigen Überwachung der Bürger eine Ge-
fahr für die Freiheit.

Bürgerrechte und Datenschutz

Rücknahme von Grundrechtseinschränkungen
durch das Polizeigesetz

Das Polizeigesetz von Mecklenburg-Vorpommern
wurde in verschiedenen Punkten verschärft. So
wurde das Aussageverweigerungsrecht einge-
schränkt und die Polizei hat nun erheblich erweiter-
te Befugnisse, Menschen ohne konkrete Verdachts-
momente zu durchsuchen, persönliche Daten von
Personen festzuhalten, zu sammeln und öffentliche
Räume mit Videokameras zu überwachen.

Wir wollen diese Änderungen überprüfen und alle,
mit denen Grundrechte unverhältnismäßig verletzt
werden, wieder zurücknehmen.

Versammlungsfreiheit schützen

Die von der Landesregierung geplanten Verschär-
fungen des Versammlungsrechts bedrohen die
freie öffentliche Meinungsäußerung. Zum einen
werden dadurch höhere Hürden für die Organisa-
toren von Versammlungen aufgestellt. Zum ande-

ren werden mögliche Teilnehmer an Versammlun-
gen durch Maßnahmen wie Videoaufzeichnungen
und Personenkontrollen vor Ort von einer Teilnah-
me abgehalten. Deshalb lehnen wir den allgemei-
nen und präventiven behördlich angeordneten Ein-
satz von Überwachungstechnologie bei Demons-
trationen ab.

Wir sehen keinen Bedarf für strengere Regelungen
und lehnen eine weitere Einschränkung des Ver-
sammlungsrechts ab. Die Angabe der persönlichen
Daten aller Ordner verletzt Persönlichkeitsrechte.
Die anonyme Teilnahme an Versammlungen in ge-
schlossenen Räumen darf nicht beeinträchtigt wer-
den. Störungen dürfen nicht grundsätzlich das En-
de von Versammlungen bedeuten.

Die Möglichkeit zur Organisation von und Teilnah-
me an Versammlungen ist ein wichtiges Grund-
recht. Deshalb unterstützen wir den Aufruf des
Stuttgarter Bündnisses für Versammlungsfrei-
heit.

Verdachtsunabhängige Personenkontrollen

Bei verdachtsunabhängigen Personenkontrollen,
z.B. bei der Schleierfahndung, werden häufig Men-
schen basierend auf ihrem Aussehen, ihrer vermu-
teten ethnischen Herkunft oder Religion zur Kon-
trolle ausgewählt. Dieses Vorgehen schafft ein ge-
sellschaftliches Klima der Ausgrenzung, Einschüch-
terung, Diskriminierung unddesMisstrauens.

Wir lehnen die Vorverurteilung von Menschen auf-
grund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens ab. Da-
für ist in einer aufgeklärten Gesellschaft kein Platz.
Verdachtsunabhängige Personenkontrollen wider-
sprechen außerdemdemGrundsatz der Unschulds-
vermutung.Wirmöchten deswegendieMöglichkei-
ten für verdachtsunabhängige Personenkontrollen
sinnvoll einschränken.
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Lockerung der Residenzpflicht

Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ga-
rantiert das Recht auf Freizügigkeit. Deutschland
ist der einzige Staat in Europa, der dieses für
Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge ein-
schränkt.

Die Residenzpflicht macht Menschen zu Kriminel-
len, nur weil sie sich frei bewegen wollen. Polizei,
Gerichte und Behörden werden zusätzlich unnötig
belastet. Ähnlich wie bereits in Bayern und Bran-
denburgwollenwir daher auch in unseremBundes-
land die Residenzpflicht lockern.

Öffentliche Überwachung einschränken

Die zunehmende pauschale Videoüberwachung im
öffentlichen Raum dient lediglich der gefühlten Si-
cherheit und greift unverhältnismäßig in die Pri-
vatsphäre der Menschen ein. Videoüberwachung
kann Straftaten nicht verhindern, sondern höchs-
tens verdrängen.

Wir lehnen den weiteren Ausbau der öffentlichen
Überwachung strikt ab. Darüber hinaus sind aktuel-
le Maßnahmen der öffentlichen Überwachung kri-
tisch zu überprüfen und gegebenenfalls rückgän-
gig zu machen.

Die Kosten für die Installation und die Überwa-
chung der Kameras stehen zudem in keiner Rela-
tion zum Nutzen. Eine Neuorientierung hin zu ef-
fektiven Lösungen wie besserer Straßenbeleuch-
tung und mehr Polizeistreifen ist dringend erfor-
derlich.

Keine automatisierte Kennzeichenerfassung

Obwohl das Bundesverfassungsgericht eindeutig
klargestellt hat, dass eine verdachtsunabhängige,
flächendeckende, automatisierte Kennzeichener-
fassung zum Abgleich mit Fahndungsdaten nicht
mit dem Grundgesetz vereinbar ist, wird diese er-
neut diskutiert. Einen solchen massiven Eingriff in
die Persönlichkeitsrechte lehnen wir entschieden
ab. Auch ein stichprobenartiger Abgleich ist für uns
nicht akzeptabel.

Biometrische Daten

Wir lehnen die Erfassung biometrischer Daten oh-
ne Anfangsverdacht sowie deren Speicherung oh-
ne nachgewiesene Straftat kategorisch ab.

Geschützte Bürger und unabhängige Justiz

Bessere Ausstattung der Polizei

Um der Polizei die Erfüllung ihrer Aufgaben in ei-
nem vernünftigen Maße zu ermöglichen, muss die
materielle und personelle Ausstattung verbessert
werden. Die Anschaffung von Ausrüstung wie Foto-
apparaten oder Schutzwesten kann nicht dem ein-
zelnen Polizisten aufgebürdet werden. Gleichzei-
tig müssen ausreichend Beamte beschäftigt wer-
den, um die Polizeiarbeit angemessen bewältigen
zu können.

Polizeiarbeit im Internet

Wir möchten die Ausbildung und Ausstattung der
Polizei für die Strafverfolgung im Internet verbes-
sern. Dazu müssen zum Beispiel auch bestehen-
de Möglichkeiten, Gesetzesverstöße im Internet zu
melden, vereinfacht und ausgebaut werden.

Jedoch müssen auch im Internet die Grundrech-
te und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gewahrt
bleiben. Eingriffe in private Kommunikation, etwa
das Mitlesen von E-Mails, dürfen nur nach richter-
licher Anordnung möglich sein. Das Einschleusen
von Software in private Computer lehnen wir voll-
ständig ab.

Stopp der Darstellung von Kindesmissbrauch im
Internet

Wir wollen die Verbreitung von Bildern und Videos,
die Kindesmissbrauch zeigen, wirksam verhindern.
Deswegen muss die Polizei in der Lage sein, Bewei-
se gerichtsfest zu sichern und unverzüglich die Lö-
schung solcher Bilder und Videos von den Servern
zu veranlassen.

Dazu werden wir bei Bedarf auch das Landeskrimi-
nalamt personell und technisch besser ausstatten.
Den Aufbau einer Sperrinfrastruktur lehnen wir ab,
da diese grundsätzlich die Gefahr birgt, für belie-
bige weitere Sperrmaßnahmen bis hin zur Zensur
missbraucht zu werden.

Waffenrecht

Die Verschärfungen der Waffengesetze in den letz-
ten Jahren dienten vor allem dazu, Sicherheit vor-
zutäuschen und einfache und schnelle Antworten
auf komplizierte Probleme zu geben.
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Wir setzen uns für Waffengesetze ein, welche die
sorgfältige Aufbewahrung von Schusswaffen re-
geln und dadurch die Sicherheit aller Bürger ge-
währleisten. Wir lehnen es aber ab, die Sportschüt-
zen zu Sündenböcken für gesellschaftliche Proble-
me zu machen.

Eindeutige Kennzeichnung von Polizisten

Bei geplanten Veranstaltungen wie Demonstratio-
nen oder Einsätzen bei Sportereignissen sollen Po-
lizisten eine eindeutige Identifikationsnummer tra-
gen.

Für den Fall unverhältnismäßiger Gewaltanwen-
dung oder anderer gesetzeswidriger Handlungen
durch Polizisten muss sichergestellt werden, dass
deren spätere Identifikation möglich ist. Dabei sind
die Persönlichkeitsrechte der Polizisten zu wah-
ren. Im Fall einer Anzeige soll daher erst auf rich-
terlichen Beschluss hin die Identifikation erfolgen.
Hierfür ist ein geeignetes und praktikables Verfah-
ren zur Verteilung der Identifikationsnummern und
zu derenGestaltung in Zusammenarbeitmit der Po-
lizei zu entwickeln.

Unabhängige Ermittlungsbehörde zur Kontrolle
der Polizei

Wenn bei vermuteten Gesetzesverstößen durch
Polizisten andere Polizisten ermitteln, kommt es
zwangsläufig zu Interessenkonflikten. Falsch ver-
standene Solidarität bei Kollegen oder Staatsan-
wälten kann dabei zur Vertuschung von Straftaten
führen.

Eine neu einzurichtende unabhängige Behörde soll
in Fällen von Beschwerden oder Strafanzeigen ge-
gen Polizeibeamte die Ermittlungen übernehmen.
Diese unabhängige Kontrollinstanz stärkt auch das
Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei.

Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften

Staatsanwälte sind an dienstliche Anweisungen ih-
rer Vorgesetzten gebunden. Dadurch besteht die
Gefahr der politischen Beeinflussung von Strafver-
fahren. Um die Unabhängigkeit der Justiz und den
Rechtsstaat zu stärken, wollen wir die Landesregie-
rung gesetzlich verpflichten, von ihrem Weisungs-
recht gegenüber den Landesstaatsanwälten keinen
Gebrauch mehr zu machen. Insbesondere soll es
keine Dienstanweisungen mehr geben, die sich auf
einzelne Verfahren beziehen.

Öffentlichkeitsarbeit der Staatsanwaltschaften

Wir sehen mit Sorge, wie durch eine nicht zu ver-
antwortende Öffentlichkeitsarbeit einiger Staats-
anwaltschaften die im Rechtsstaat verankerte Un-
schuldsvermutung zunehmend zu Lasten von Be-
schuldigten ausgehebelt wird. Deshalb wollen wir
dienst- und strafrechtliche Sanktionsmöglichkei-
ten gegenüber Staatsanwälten bei entsprechenden
Verstößen verschärfen.

1.2 Datenschutz

Datensammlung von personenbezogenen Daten
bergen immer Risiken, die heute noch nicht voll-
ständig abzusehen sind. Ohne dass der Betroffe-
ne davon erfährt, können die Daten missbraucht
und gegen ihn verwendet werden. Darüber hinaus
kann eine automatische Verarbeitung von erhobe-
nen Daten fatale Folgen haben. Das so genannte
Kreditscoring ist ein Beispiel, das das Missbrauch-
spotential in der Vergangenheit sehr gutaufzeigt.
Der Handel und das Auswerten von Daten ist inzwi-
schen so weiterverbreitet und kostengünstig mög-
lich, dass es für die Betroffenen selbst bei der frei-
willigenWeitergabe ihrer Daten die Folgen unmög-
lich abschätzen können. Auf eine freiwillige und
wirksame Reaktion des Marktes kann der Bürger
nicht hoffen. Hier muss der Staat einschreiten und
einen grund- und bürgerrechtsfreundlichen Rah-
men vorgeben.

Die Piratenpartei setzt sich für einen stärkeren Da-
tenschutz—von einer sparsameren Erhebung über
eine kürzere Speicherung bis hin zu einer einge-
schränkteren Weitergabe — ein.

Datenschutz in Mecklenburg-Vorpommern

Der Anspruch der Gesellschaft auf Wissen endet
dort, wo die Privatsphäre beginnt. Persönlichkeits-
rechte wie die informationelle Selbstbestimmung
sind Grundpfeiler für die freiheitlich demokrati-
sche Grundordnung unseres Staates. Datenschutz
ist ein Grundrecht. Dies hat das Bundesverfas-
sungsgericht schon 1983 festgestellt, als es das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung be-
gründete.

Mit Wandlung zu einer Wissens- und Informations-
gesellschaft gewinnt der Datenschutz an existen-
tieller Bedeutung — für den Einzelnen und die
Gesellschaft insgesamt. Immermehr Informationen

5



über unser tägliches Leben liegen heute in elektro-
nischer Form vor und können automatisiert verar-
beitet und zusammengeführt werden.

Deswegen gilt es, die Grundsätze des Datenschut-
zes (Datensparsamkeit, Datenvermeidung, Zweck-
bindung und Erforderlichkeit) noch konsequenter
in den Vordergrund zu stellen, denn Datenschutz
wird nicht allein durch technische Maßnahmen er-
reicht, sondern insbesondere durch organisatori-
sche.

Datenschutz in die Landesverfassung

Wir möchten die Bedeutung des Datenschutzes
und des Rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung auch durch die Verankerung in der Landes-
verfassung hervorheben.

Stärkung des Landesdatenschutzbeauftragten

Ein starker Datenschutz setzt handlungsfähige Da-
tenschützer voraus. Aus diesem Grund soll nach
dem Vorbild Schleswig-Holsteins das Amt des Lan-
desdatenschutzbeauftragten zu einem unabhän-
gigen Landeszentrum für Datenschutz umgebaut
werden. Dieses soll in Zukunft auch für den nicht-
öffentlichen Bereich und für Auskünfte nach dem
von uns geforderten Informationsfreiheitsgesetz
zuständig sein. Dazu muss diese Institution auch
personell deutlich ausgebaut werden.

Modernes Datenschutzrecht

Unser aktuelles Landesdatenschutzrecht orientiert
sich noch an der überkommenen Vorstellung, dass
Datenverarbeitung an einer zentralen Stelle statt-
findet. Deswegen wollen wir es entsprechend mo-
dernisieren.

Das überarbeitete Gesetz muss sich an den vom
Bundesverfassungsgericht aufgestellten Grundsät-
zen orientieren. Dazu gehört neben dem Recht
auf informationelle Selbstbestimmung auch das
Vertraulichkeits- und Integritätsgrundrecht. Es soll
außerdem transparenter gestaltet werden, indem
wir unnötige Spezialregelungen entfernen.

Zertifizierter Datenschutz

Wirwollen für die Datenschutzumsetzung in Unter-
nehmen und öffentlichen Stellen eine rechtlich an-
erkannte freiwillige Prüfung (Audit) einführen. Wei-
terhin möchten wir ein Datenschutz-Zertifikat ein-

führen, das Bemühungen um einen besseren Da-
tenschutz bescheinigt. Datenschutz kann so auch
zu einem Wettbewerbsvorteil werden.

1.3 Meinungs-, Presse- und
Informationsfreiheit

Das Recht auf freie Meinung ist eine zentrale Errun-
genschaft der modernen Gesellschaft und oft als
Indikator benutzt, vermeintlich

”
unfreie“ Gesell-

schaften zu entlarven. Allerdings wird auch in einer
freienWissensgesellschaft in zunehmendMaße die
Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit einge-
schränkt.

Die Piratenpartei setzt sich für die Wahrung dieser
Grundrechte ein und lehnt eine Einschränkung die-
ser Rechte strikt ab.

– Die Chancen der erleichterten Verbreitung
von Wissen und Informationen überwiegen
die damit verbundenen Risiken. Die Darstel-
lung des Internets als

”
rechtsfreien Raum“

bleibt falsch und ist keine Legitimation
für Zensurmaßnahmen. Bereits mehrfach als
übertrieben und wirkungslos überführt, kann
eine Einschränkung der Informationsfreiheit
keine Alternative zur Umsetzung von gelten-
dem und anwendbarem Recht sein.

– In den vergangenen Monaten haben mehr-
fach Veröffentlichungen von geheimen Do-
kumenten Schlagzeilen gemacht — zum Bei-
spiel über die Internet Plattform Wikileaks.
Wir sehen darin einen wichtigen Beitrag zur
Transparenz und zur Wahrung Informations-
freiheit. Im Sinne einer freien Presse und ei-
ner informierten Gesellschaft mündiger Bür-
ger wollen wir Informanten— auch alsWhist-
leblower bekannt — gesetzlich schützen.

Schutz vonWhistleblowern

TODO: Kürzen

Die Gesellschaft muss aufgeklärt werden, dass
Whistleblowing eine Form der Zivilcourage ist, die
unbedingt unterstützt und geschützt werden muss.
Journalistische Quellen werden heute schon als
wertvoll erachtet und sind in Deutschland bereits
gut geschützt.

Der Begriff
”
Whistleblower“ hat keine exakte deut-

sche Entsprechung. Ein
”
Whistleblower“ ist für uns
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jemand der Missstände und illegales Handeln, wie
beispielsweise Korruption, Insiderhandel oder all-
gemeine Gefahren, von denen er an seinem Ar-
beitsplatz, bei medizinischen Behandlungen oder
bei anderen Gelegenheiten erfährt, an die Öffent-
lichkeit bringt.

Die Piratenpartei Deutschland erachtetWhistleblo-
wer als wichtiges Korrektiv in jeder freien und de-
mokratischen Gesellschaft. Dazu ist einerseits er-
forderlich, eine allgemeine gesetzliche Regelung
zum Schutz von Whistleblower zu finden. Anderer-
seits muss die Gesellschaft darüber aufgeklärt wer-
den, dass Whistleblower einen gesellschaftlichen
Wert haben, wie dies für Presseinformanten schon
etabliert ist.

Die Piratenpartei Deutschland wendet sich außer-
dem gegen die Einteilung in gute und schlechte
Whistleblower. Die Einschätzung von Whistleblo-
wing kann und darf nicht von der eigenen Interes-
senlage abhängen.

Die Piratenpartei Deutschland setzt für eine allge-
meine gesetzliche Regelung zum Whistleblower-
schutz ein, da diese dringend notwendig ist. Die
durch das Bundesverfassungsgericht und durch das
Bundesarbeitsgericht gesetzte Rechtsprechung in
Bezug auf Whistleblowing ist für den juristischen
Laien nicht verständlich und stellt somit eine
nicht hinzunehmende Rechtsunsicherheit dar. Je-
der Whistleblower begibt sich dadurch in straf-
und zivilrechtliche Unwägbarkeiten. Dazu ist es
notwendig, dass der Gesetzgeber das bisherige
Vorgehen, einzelne begrenzte Rechtsbereiche un-
ter Schutz zu stellen, aufgibt und stattdessen
einen generellen und umfassenden Schutz für
Whistleblower mit notwendigen Ausnahmen fest-
schreibt.

Datenbrief

TODO:Aufgrundvonhttp://www.ccc.de/datenbrief
schreiben

1.4 Freie Entfaltung

Auch die im Grundgesetz verankerten Rechte auf
Würde, freie Entfaltung, Freizügigkeit und Gleich-
heit müssen nach 60 Jahren an die gesellschaft-
liche Realität angepasst werden. Dies betrifft zum
Beispiel die gesonderte Rolle der Ehe und Fami-
lie, die neue Lebensmodelle berücksichtigen muss.
Ebenso muss die Existenzsicherung, die in Form

von Transferleistungen leider keine Einzelfallrege-
lung mehr darstellt, überdacht werden.

Die Piratenpartei setzt sich für eine zeitgemäße
Politik ein, die das Recht auf freie Entfaltung
stärkt.

Recht auf sichere Existenz und
gesellschaftliche Teilhabe

TODO: Kürzen

Jeder Mensch hat das Recht auf eine sichere Exis-
tenz und gesellschaftliche Teilhabe.

Die Würde des Menschen zu achten und zu schüt-
zen ist das wichtigste Gebot des Grundgesetzes.
Ein Mensch kann nur in Würde leben, wenn für sei-
neGrundbedürfnisse gesorgt und ihmgesellschaft-
liche Teilhabe möglich ist. In unserer Geldwirt-
schaft ist dazu ein Einkommen notwendig.

Wenn ein Einkommen nur durch Arbeit erzielt wer-
den kann, muss zur Sicherung der Würde aller
Menschen Vollbeschäftigung herrschen. Unter die-
ser Voraussetzung ist Vollbeschäftigung bislang ein
großes Ziel der Wirtschaftspolitik. Sie wird auf zwei
Wegen zu erreichen versucht: durch wirtschaftsför-
dernde Maßnahmen mit dem Ziel der Schaffung
von Arbeitsplätzen oder durch staatlich finanzier-
te Arbeitsplätze mit dem vorrangigem Ziel der Exis-
tenzsicherung. Beide sind Umwege und verlangen
umfangreiche öffentliche Mittel.

Wenn jedoch öffentliche Mittel eingesetzt werden,
muss dies möglichst zielführend geschehen. Da
das Ziel ein Einkommen zur Existenzsicherung für
jeden ist, sollte dieses Einkommen jedem direkt
garantiert werden. Nur dadurch ist die Würde je-
des Menschen ausnahmslos gesichert. So wie heu-
te bereits u.a. öffentliche Sicherheit, Verkehrswege
und weite Teile des Bildungssystems ohne direkte
Gegenleistung zur Verfügung gestellt werden, soll
auch Existenzsicherung Teil der Infrastruktur wer-
den.

Wir Piraten sind der Überzeugung, dass die über-
wältigende Mehrheit der Menschen eine siche-
re Existenz als Grundlage für die Entfaltung ih-
rer wirtschaftlichen und sozialen Potenziale nut-
zen wird. Sichere Existenz schafft einen Freiraum
für selbstbestimmte Bildung und Forschung so-
wie wirtschaftliche Innovation. Sie erleichtert und
ermöglicht ehrenamtliches Engagement, beispiels-
weise die Pflege von Angehörigen, die Fürsorge
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für Kinder, unabhängigen Journalismus, politische
Aktivität oder die Schaffung von Kunst und Frei-
er Software. Davon profitiert die ganze Gesell-
schaft.

Die Piratenpartei setzt sich daher für Lösungen
ein, die eine sichere Existenz und gesellschaftliche
Teilhabe individuell und bedingungslos garantie-
ren und dabei auch wirtschaftliche Freiheit erhal-
ten und ermöglichen. Wir wollen Armut verhindern,
nicht Reichtum.

Geschlechter- und Familienpolitik

TODO: Diese Punkte sind aus dem Grundsatzpro-
gramm übernommen und sollten evtl. gekürzt
oder anders zusammengefasst werden

Die Piratenpartei steht für eine Politik, die die freie
Selbstbestimmung von geschlechtlicher und sexu-
eller Identität bzw. Orientierung respektiert und
fördert. Fremdbestimmte Zuordnungen zu einem
Geschlecht oder zu Geschlechterrollen lehnen wir
ab. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der
Geschlechterrolle, der sexuellen Identität oder Ori-
entierung ist Unrecht. Gesellschaftsstrukturen, die
sich aus Geschlechterrollenbildern ergeben, wer-
den dem Individuum nicht gerecht und müssen
überwunden werden.

Die Piratenpartei lehnt die Erfassung des Merkmals

”
Geschlecht“ durch staatliche Behörden ab. Über-
gangsweise kann die Erfassung seitens des Staa-
tes durch eine von den Individuen selbst vorge-
nommene Einordnung erfolgen. Der Zwang zumge-
schlechtseindeutigen Vornamen ist abzuschaffen.
Geschlechtszuordnende Operationen bei Kindern
sind abzulehnen, wenn deren Selbstbestimmung
dadurch eingeschränkt wird.

Freie Selbstbestimmung von geschlechtlicher und
sexueller Identität bzw. Orientierung

Die Piratenpartei steht für eine Politik, die die freie
Selbstbestimmung von geschlechtlicher und sexu-
eller Identität bzw. Orientierung respektiert und
fördert. Fremdbestimmte Zuordnungen zu einem
Geschlecht oder zu Geschlechterrollen lehnen wir
ab. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der
Geschlechterrolle, der sexuellen Identität oder Ori-
entierung ist Unrecht. Gesellschaftsstrukturen, die
sich aus Geschlechterrollenbildern ergeben, wer-
den dem Individuum nicht gerecht und müssen
überwunden werden.

– Die Piratenpartei lehnt die Erfassung des
Merkmals

”
Geschlecht“ durch staatliche Be-

hörden ab. Übergangsweise kann die Erfas-
sung seitens des Staates durch eine von
den Individuen selbst vorgenommene Ein-
ordnung erfolgen.

– Der Zwang zum geschlechtseindeutigen Vor-
namen ist abzuschaffen.

– Geschlechtszuordnende Operationen bei
Kindern sind abzulehnen, wenn deren Selbst-
bestimmung dadurch eingeschränkt wird.

Freie Selbstbestimmung des Zusammenlebens

Die Piraten bekennen sich zum Pluralismus des Zu-
sammenlebens. Politik muss der Vielfalt der Le-
bensstile gerecht werden und eine wirklich freie
Entscheidung für die individuell gewünschte Form
des Zusammenlebens ermöglichen. Eine bloß his-
torisch gewachsene strukturelle und finanzielle
Bevorzugung ausgewählter Modelle lehnen wir
ab.

– Die Piraten setzen sich ein für die vollständi-
ge rechtliche Gleichstellung von Ehe und ein-
getragener Partnerschaft.

– Die eingetragene Partnerschaft ist für alle
Formen der Partnerschaft zu öffnen; Kon-
zepte der Erweiterung der eingetragenen
Lebenspartnerschaft zu einer eingetragenen
Lebensgemeinschaft auch von mehr als zwei
Personen müssen erarbeitet und verwirklicht
werden.

– Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist –
angelehnt an das französische PACS-Modell –
als ziviler Solidarpakt zu gestalten. Dieser zi-
vile Pakt soll eine flexiblere Übertragung von
Rechten ermöglichen und vereinfachte und
kostengünstigere Auflösungsverfahren sowie
die Verlagerung des Vertragsschlusses von
der staatlichen auf eine notarielle Ebene er-
lauben.

Freie Selbstbestimmung und Familienförderung

Die Piratenpartei setzt sich für die gleichwerti-
ge Anerkennung von Lebensmodellen ein, in de-
nen Menschen füreinander Verantwortung über-
nehmen. Unabhängig vom gewählten Lebensmo-
dell genießen Lebensgemeinschaften, in denen
Kinder aufwachsen oder schwache Menschen ver-
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sorgt werden, einen besonderen Schutz. Unsere
Familienpolitik ist dadurch bestimmt, dass solche
Lebensgemeinschaften als gleichwertig und als
vor dem Gesetz gleich angesehen werden müs-
sen.

– Gleichberechtigte Möglichkeit der Kinderver-
sorgung: Kinder zu haben, darf nicht zuDiskri-
minierung oder Benachteiligung führen. Aus
der geschlechtlichen oder sexuellen Identi-
tät bzw. Orientierung darf sich weder ein Vor-
recht noch eine Verpflichtung zu einer höhe-
ren oder geringeren Einbindung in die Kin-
derversorgung ergeben. Wir Piraten setzen
uns ein für den Abbau noch bestehender
gesellschaftlicher Erwartungshaltungen, die
eine tatsächlich freie, individuelle Entschei-
dung verhindern oder erschweren.

– Das Ehegattensplitting ist abzuschaffen.
Steuerliche Vergünstigungen für Einzelper-
sonen oder Lebensgemeinschaften sind an
die Versorgung von Kindern und schwachen
Menschen zu binden.

– Um die freie Selbstbestimmung eines Le-
bensentwurfes zu ermöglichen, sind ausrei-
chende Betreuungsangebote für Kinder zu
schaffen. Auf die prinzipielle Verfügbarkeit
solcher Betreuungsangebote muss es einen
Rechtsanspruch von Geburt an geben.

– Kinder haben zu dürfen, muss von ge-
schlechtlicher Identität bzw. Orientierung un-
abhängig sein. Auch gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaften müssen zusammen
Kinder bekommen, adoptieren und aufziehen
dürfen.
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Themenkomplex 2
Mehr Transparenz in Staat undWirtschaft

2.1 Gläserner Staat

Bürgerfreundliche Verwaltung

Bürgerfreundliches eGovernment

Der Einsatz von Informationstechnologien in der
Verwaltung erlaubt es Privatpersonen und Unter-
nehmen, Amtsgeschäfte ohne Lauferei und Papier-
krieg — auch außerhalb der Amtszeiten — abzuwi-
ckeln. Wir begrüßen diese Entwicklung und möch-
ten sie weiter vorantreiben.

Wir möchten aber auch vor den Schattenseiten
warnen. Eine umfassende, zentralisierte Datenver-
arbeitung erhöht die Abhängigkeit von technischen
Systemen und birgt das Risiko von unbeabsichtig-
ter Datenübertragung. Im Falle von sensiblen Da-
ten besteht außerdem die Gefahr missbräuchlicher
Datennutzung. Im Bereich des eGovernment ist es
besonders wichtig, die Prinzipien Datensparsam-
keit und Datenvermeidung zu beachten. Wer kei-
nen Zugang zu Informationstechnologien hat oder
deren Nutzung verweigert, darf keine Nachteile ha-
ben.

Offene Dateiformate in der Verwaltung

Der Zugang zu veröffentlichten Informationen darf
nicht davon abhängen, welches Computersystem
jemand benutzt und ob spezielle Software gekauft
oder installiert wurde. Wir werden dafür sorgen,
dass die Verwaltungen des Landes und der Kom-
munen vollständig auf offene und standardisierte
Dateiformate umsteigen. Dies vereinfacht den Da-
tenaustausch zwischen den Behörden und mit den
Bürgern.

Dadurch ergeben sich Einsparpotenziale, da freie
Software ohne Lizenzgebühren verwendet werden
kann. Da keine Abhängigkeit von einzelnen Her-
stellern besteht, sind offene Dateiformate zudem
zukunftssicher. Offene und standardisierte Forma-

te garantieren, dass Informationen auch langfristig
lesbar sind.

Freie Software in der Verwaltung

Verwaltung und Behörden sollen bevorzugt freie
Software einsetzen. Durch die Offenheit des Quell-
codes gibt es keine Abhängigkeit von einem be-
stimmten Softwarehersteller. Dies verbessert die
Möglichkeiten für spätere Anpassungen, wenn
sich beispielsweise rechtliche Rahmenbedingun-
gen ändern. Bei freier Software entfallen außerdem
die Kosten für Lizenzgebühren. Den kurzfristig hö-
heren Kosten für Einarbeitungsaufwand bei freier
Software stehen so mittel- und langfristig Einspa-
rungen gegenüber. Wartungsverträge können mit
Firmen vor Ort geschlossen werden, was die regio-
nale Wirtschaft fördert.

Beibehaltung des Widerspruchsverfahrens

Das Widerspruchsverfahren gegen Behördenent-
scheidungen als Vorstufe zur Klage vor dem Ver-
waltungsgericht muss beibehalten werden, um das
Justizsystem vor unnötiger Überlastung zu bewah-
ren und ein flexibles und bürgernahes Handeln der
Behörden weiterhin zu ermöglichen.

Pauschale Mindestentschädigung bei
rechtswidrigen Verwaltungsakten

Durch rechtswidrige Verwaltungsakte entstehen
für die Betroffenen immer wieder Nachteile.

Wir wollen eine pauschale Mindestentschädigung
bei solchen Maßnahmen einführen. So können
Betroffene unbürokratisch entschädigt werden.
Außerdem ist dies ein Anreiz für Behörden und Ge-
setzgeber, Verwaltungsvorgänge so zu verbessern,
dass weniger Fehler passieren.
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Eingeschränkte Datenherausgabe durch
Kommunalverwaltungen

Eine Weitergabe von Meldeinformationen über
Bürger ohne deren Einwilligung lehnen wir
ab.

Privatpersonen, Firmen, Kirchen, Parteien und an-
dere Einrichtungen fordern von der kommunalen
Verwaltung gegen geringe Gebühren Daten über
Bürger ohne deren Einwilligung an, um diese zu
privaten oder kommerziellen Zwecken zu verwen-
den. Diese Praxis widerspricht dem Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung. Stattdes-
sen muss in Zukunft sichergestellt sein, dass die
Erlaubnis der Bürger eingeholt wurde, bevor Infor-
mationen über sie herausgegeben werden. Wurde
diese Erlaubnis erteilt, soll der Bürger auf Anfrage
Informationen über die getätigten Abfragen erhal-
ten und seine Erlaubnis jederzeit widerrufen kön-
nen.

Steuern und Subventionen

Subventionen überprüfen

Öffentliche Ausgaben, im besonderen Maße Sub-
ventionen, werden auf den Prüfstand gestellt. Sub-
ventionen sollen nur dort eingesetzt werden, wo
wichtigewirtschafts- und forschungspolitische Zie-
le anders nicht erreicht werden können. Darüber
hinaus müssen alle Subventionen degressiv ange-
legt oder enger als bisher zeitlich befristet sein
und regelmäßig auf ihren Sinn hin überprüft wer-
den.

Verbesserte Steuerprüfung

Den öffentlichen Haushalten gehen durch Steuer-
betrug Milliarden an Einnahmen verloren, da Steu-
erhinterziehung häufig nicht aufgedeckt und so-
mit geahndet werden kann. Neben dem Personal-
mangel bei der Bekämpfung von Steuerhinterzie-
hung sind dafür auch die kurzen Prüfzeiten verant-
wortlich, zu denen die Betriebsprüfer angehalten
sind.

Wir setzen uns dafür ein, dass Steuerprüfer wirklich
unabhängig arbeiten können. Die Prüfzeiten sol-
len in Großbetrieben ausgeweitet werden, um eine
ausreichende Prüfung zu gewährleisten. Die Um-
satzsteuerprüfungen sollen durch Bereitstellung
von Steuerprüfern des Landes gestärkt werden.
Bereits existierende Zusagen und Vereinbarungen

mit dem Bund sollen konsequent umgesetzt wer-
den.

Elektronische Steuererklärung (ELSTER)

Die Anwendung
”
ElsterFormular“ für die elektroni-

sche Einkommensteuererklärung ist bisher nur mit
Windows nutzbar. Wir wollen, dass Angebote wie
ELSTER systemunabhängig für alle Bürger bereitge-
stellt werden. Wenn Software von allen Steuerzah-
lern finanziert wird, muss sie auch von allen genutzt
werden können und unter einer freien Lizenz ver-
fügbar sein.

2.2 Transparente Volksvertreter

Transparenz

”
Wissen ist Macht“ wird bislangg eher als Legiti-
mation dafür verwendet, Wissen für sich zu behal-
ten, abzuschotten und zu monopolisieren. Eine er-
folgreiche Gesellschaft des 21. Jahrhunderts muss
den Satz erweitern zu

”
Wissen ist Macht — wenn

es allen gehört“ . Denn eingesperrtesWissen ist ge-
sellschaftlich totes Wissen und nutzt zunächst nur
dem, der daraus

”
Kapital“ schlägt.

Umweltschutz-Organisationen, Bürgerrechtsgrup-
pen, Verbraucherschützer und viele andere Organi-
sationen und Initiativen, die die Interessen der Bür-
gerinnen und Bürger vertreten, warten z.B. darauf,
dass die öffentliche Verwaltung ihre Informations-
schätze teilt und nicht versteckt. Die Piratenpartei
versteht sich als Vertreterin dieser Gruppen.

Damit der Bürger seiner Kontrollpflicht dem Staat
gegenüber nachkommen kann, muss dieser offen
und transparent aufgestellt sein. Die Demokratie
wird gestärkt, wenn mehr Mitwirkungsmöglichkei-
ten und Einblicke in die Abläufe von Politik und
Verwaltung gewährt werden. Durch Einsicht in die
Staatsgeschäfte können Korruption, Bürokratie und
Lobbyismus erkannt werden. Inkompetenzen und
Versäumnisse werden schneller aufgedeckt.

Veröffentlichungsdienst 2.0

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Aber sich
über geltendes Recht — Vorschriften, Erlasse, Ver-
ordnungen oder Entscheidungen—zu informieren,
könnte heute wesentlich einfacher sein. Wir pla-
nen eine zentrale Anlaufstelle im Internet, die ne-
ben Rechtsprechung und Gesetzgebung auch Ver-
ordnungen, Umsetzungsrichtlinien, Berichte, Emp-
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fehlungen, Analysen, amtliche Bekanntmachun-
gen, Gesetzesentwürfe und sonstige Drucksachen
von Land und Kommunen enthält, komplett mit
Suchfunktion, Änderungsverfolgung, Querverwei-
sen und Kommentarmöglichkeit.

Unser Konzept umfasst auch eine Lizenz, die eine
(auch kommerzielle) Weiterverwendung der Texte
zulässt. Dabei soll auf Schnittstellen für die auto-
matische Abfrage und die Verwendung von offe-
nen Datenformaten geachtet werden. Von diesem
einfachen Zugriff profitieren alle Bürger und Un-
ternehmen. Auch die Arbeit der staatlichen Stel-
len (Verwaltung, Gerichte, Landtag) wird durch eine
einheitliche Plattform für die Veröffentlichung von
Dokumenten und Daten erleichtert.

Vergaberegister zur Korruptionsbekämpfung

Wir wollen ein Vergaberegister schaffen, mit des-
sen Hilfe bereits auffällig gewordene Firmen künf-
tig von der Vergabe öffentlicher Aufträge aus-
geschlossen werden. Diese Informationen sollen
nicht nur Behörden zur Verfügung stehen, son-
dern auch der interessierten Öffentlichkeit. Das
Korruptionsbekämpfungsgesetz von Nordrhein-
Westfalen kann hier als Vorbild dienen.

Offenlegung der Nebeneinkünfte von
Landtagsabgeordneten

Die Höhe und Herkunft aller Einnahmen aus Ne-
bentätigkeiten müssen einzeln und in vollem Um-
fang veröffentlicht werden. Dazu ist ein Modell er-
forderlich, das über die Regelungen auf Bundes-
ebene hinausgeht. Das dreistufige System reicht
nicht aus, da die höchste Stufe von 7000 Euro
nichts darüber aussagt, wie hoch die Nebenein-
künfte tatsächlich ausfallen. Um mögliche Interes-
senkonflikte erkennen zu können, müssen die zu-
sätzlichen Einkünfte offengelegt werden.

Karenzzeit für Amtsträger

Die Verpflichtung eines Amtsträgers gegenüber
dem Gemeinwohl darf nicht durch Zuwendungen
aus der Wirtschaft untergraben werden.

Ergänzend zu den existierenden Vorschriften zu
Nebentätigkeiten möchten wir nach Ende der
Amtszeit eine Karenzzeit von mindestens drei Jah-
ren einführen. In diesem Zeitraum müssen ehe-
malige Amtsträger eine Erwerbstätigkeit genehmi-
gen lassen, die den ehemaligen Zuständigkeitsbe-

reich betrifft. Ein unabhängiger Ethikrat prüft die-
se Erwerbstätigkeit und spricht eine öffentliche
Empfehlung aus. Falls dem ehemaligen Amtsträ-
ger eine Tätigkeit untersagt wird, wird die Zahlung
des Übergangsgeldes auf seinen Antrag hin verlän-
gert.

Die Regelung soll für Mitglieder der Landesre-
gierung, Staatssekretäre, Beamte und kommunale
Wahlbeamte gelten.

Transparente Gesetzgebung

Um die Entstehung von Gesetzen nachvollziehen
zu können, wollenwir schon die Referentenentwür-
fe von Gesetzen sowie das Ergebnis der Verbände-
anhörung öffentlich machen. Jeder Bürger soll Stel-
lung zu Gesetzesvorhaben nehmen können. Wir
wollen verhindern, dass Vertreter von Verbänden
oder Unternehmen Gesetze schreiben.

Transparenter Haushalt

Die Transparenz im Haushalt des Landes und
bei der Verwendung von sonstigen Landesmitteln
muss dringend verbessert werden. Haushaltswahr-
heit und Haushaltsklarheit sind nicht im erforderli-
chen Maße gewährleistet. Die Haushalte der über-
wiegend aus öffentlichen Mitteln finanzierten Stif-
tungen wie der Landesstiftung sollten unter ver-
stärkter parlamentarischer Kontrolle stehen. Für
die Haushaltspläne der Kommunen wollen wir die
Pflicht zur Veröffentlichung der Entwürfe und der
verabschiedeten Haushaltssatzung einschließlich
des Stellenplans in der Gemeindeordnung veran-
kern.

Transparenz bei Besetzung von Ämtern

Wir fordern eine Verbesserung der Transparenz bei
der Besetzung von Ämtern und öffentlichen Auf-
sichtsgremien. Darunter fallen zum Beispiel die
Beigeordneten in großen Kreisstädten oder Verwal-
tungsräte. Diese sollen sich vorab nach dem Mus-
ter der Vorstellung von EU-Kommissaren im Euro-
päischen Parlament in den jeweiligen parlamenta-
rischen Gremien öffentlich den Fragen von Abge-
ordneten und Bürgern stellen müssen. Damit wol-
len wir vermeiden, dass diese Positionen nur nach
Parteiproporz besetzt werden. Die Landräte sollen
direkt durch die Bevölkerung in den Landkreisen
gewählt werden.
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2.3 Mehr Demokratie wagen

Demokratie

Es ist Ziel der Piratenpartei, die direkten und indi-
rekten demokratischen Mitbestimmungsmöglich-
keiten jedes Einzelnen zu stärken. Wir Piraten stre-
ben eine gleichberechtigte Teilhabe jedes ein-
zelnen Mitbürgers an demokratischen Prozessen
an.

Es ist in der Gesellschaft des digitalen Zeitalters
ein Leichtes, große Mengen an Informationen zu
durchsuchenund jedemzugänglich zumachen. Der
Austausch von Informationenwird zunehmend ein-
facher und schneller. Das alles ermöglicht ganz
neue und vorher undenkbare Lösungsansätze für
die Verteilung von Macht im Land. Vor allem de-
zentrale Verwaltungen und die unmittelbare Betei-
ligung an der Politik werden auf diese Weise reali-
sierbar.

Öffentliche Petitionen nach Bundesvorbild

Jedermann hat das Recht, sich mit Bitten und Be-
schwerden an die Volksvertretung zu wenden. Der
Petitionsausschuss des Landtags vermittelt jedes
Jahr bei über tausend Petitionen. Diesewerden von
Betroffenen vorwiegend gegen Behörden- und Ge-
richtsentscheidungen eingereicht.

Zusätzlich möchten wir den Bürgern Wege ermög-
lichen, an der Gesetzgebung mitzuwirken. Dazu
gehören auch öffentliche Petitionen, die über ein
ePetitions-Portal (nach Vorbild des Bundestages)
zum gesellschaftlichen Diskurs einladen. Mitzeich-
nerunterschriften sollen auch online gesammelt
werden können. Petenten mit einer signifikanten
Anzahl von Mitzeichnern sollen dabei ein Anhö-
rungsrecht im Landtag erhalten.

Keine religiösen Symbole in öffentlichen
Gebäuden

Das Anbringen von religiösen Symbolen in öf-
fentlichen Gebäuden verletzt die Religionsfreiheit
von Angehörigen anderer Religionen und Men-
schen ohne Religion. Dies wurde vom Bundesver-
fassungsgericht sowie vom Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte festgestellt. Wir möchten
daher dafür sorgen, dass diese religiösen Symbo-
le aus öffentlichen Gebäuden, vor allem auch den
öffentlichen Schulen, entfernt werden.

Kommunales Wahlrecht für Ausländer

Wir setzen uns für ein kommunales Wahlrecht für
Bürger ausländischer Staaten ein, die das erfor-
derliche Wahlalter erreicht haben und sich seit
mindestens fünf Jahren rechtmäßig in Deutsch-
land aufhalten, unabhängig von ihrer Staatsange-
hörigkeit. Mecklenburg-Vorpommern soll sich im
Bundesrat für eine entsprechende Änderung des
Grundgesetzes einsetzen.

Senkung des Wahlalters

Junge Menschen werden mit 14 Jahren strafmün-
dig und uneingeschränkt religionsmündig. Mit 16
beginnen viele Heranwachsende eine Berufsaus-
bildung. Ihre Lebensumstände werden stark durch
Entscheidungen in Kommunen und Land beein-
flusst.

Junge Politik ist nachhaltige Politik. Noch bestimmt
der demografische Wandel die Politik. Deshalb
müssen die Belange der kommenden Generatio-
nen gestärkt werden. Wir setzen uns für ein kom-
munales Wahlalter von 14 Jahren und das Wahl-
recht auf Landesebene ab 16 Jahren ein. Dadurch
wird die Politik die junge Generation entdecken,
was auch dem Bildungssystem zugutekommt. Zu-
dem gleicht die Herabsetzung des Wahlalters die
Nachteile der fünfjährigen Wahlperiode aus: die
Mehrheit der Erstwähler wird dadurch über 18 Jah-
re alt sein, statt wie bisher über 20 Jahre.

Mit der Senkung des Wahlalters (nach Bremer Vor-
bild) sollen in den Schulen demokratischeWissens-
grundlagen rechtzeitig vermittelt werden.

Kommunen in der Verantwortung

Stärkung der Kommunen

Wir wollen Kommunen ausreichend Finanzmittel
von Bund und Ländern zur Verfügung stellen, damit
diese ihre Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen und
eigenständig politisch handeln können. Wir setzen
uns dabei auch für eine Stärkung der Position von
finanzschwachen Kommunen im kommunalen Fi-
nanzausgleich ein.

Die Förderung kommunaler Aufgaben durch den
Bund wird oftmals dadurch behindert, dass Kom-
munen nur als Anhängsel der Länder gesehen wer-
den. Dies wollen wir auch durch Initiativen im Bun-
desrat ändern.
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Bürgerbeteiligung in den Kommunen

Neue Strukturen für die Beteiligung auf möglichst
bürgernaher Ebene sind notwendig, um einen fai-
ren Ausgleich der Interessen zu ermöglichen und
zu einem gerechten Ergebnis für alle Beteiligten zu
kommen.

Bei Stadtteilworkshops und Stadtspaziergängen
tauschen sich Bürger und kommunale Verantwor-

tungsträger direkt vor Ort über Probleme und mög-
liche Verbesserungen aus. Solche Prozesse müssen
auch finanziell gefördert werden und tragen zu ei-
ner nachhaltigen Stadtentwicklung bei.

Wir sind darüber hinaus für die Einführung von Bür-
gerhaushalten, in denen die Bürger direkt über die
Verwendung von Haushaltsmitteln mitentscheiden
können.
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Themenkomplex 3
Nachhaltiger Umgang mit Wissen und Ressourcen

3.1 Freier Zugang zu digitaler
Kommunikation und öffentlichen
Inhalten

Teilhabe am digitalen Leben

Zugang zur digitalen Kommunikation

TODO: kürzen

Die Kommunikation über digitale Netzwerke, wie
das Internet, hat bereits einen hohen Stellenwert
und gewinnt immer weiter an Bedeutung. Ohne die
Möglichkeit zur Teilhabe ist weder echteMeinungs-
freiheit noch die freie Entfaltung der Persönlichkeit
mehr möglich.

Der Zugang zur digitalen Kommunikation ermög-
licht es voll am sozialen Leben teilzuhaben, frei zu
publizieren, sich Zugang zu öffentlichen Informa-
tionen zu verschaffen und sich damit weiterzubil-
den, sowie sich auch online wirtschaftlich oder kul-
turell zu betätigen. Er darf weder dauerhaft noch
temporär und weder vollständig noch teilweise un-
terbunden werden.

Stattdessen muss sichergestellt werden, dass je-
des Mitglied der Gesellschaft die Möglichkeit zu
angemessenemZugang zur digitalen Kommunikati-
on erhält. Dieser muss auch in ländlichen Regionen
die notwendige Qualität und Datenübertragungs-
rate anbieten, um an den gängigen Nutzungsmög-
lichkeiten voll teilhaben zu können. KeineOrtschaft
darf von der vollwertigen Teilhabe am digitalen Le-
ben ausgeschlossen sein, weder im Festnetz noch
bei der mobilen Nutzung. Zu diesem Zweck müs-
sen die verfügbaren Frequenzen einer breiten, zi-
vilen und demokratischen Nutzung zur Verfügung
stehen. Bei der Reservierung und Vergabe von Fre-
quenzbereichenmuss der gesellschaftliche Nutzen
ihrer Verwendung und die Bereitstellung eines Zu-
gangs für alle Interessierten Vorrang vormonetären
Interessen haben.

UmwirtschaftlicheHindernisse amZugang zur digi-
talen Kommunikation auszuräumen, ist jedem Mit-
glied der Gesellschaft eindeutig das Recht zur Teil-
habe zuzusprechen. Für alle, die nicht die finanzi-
ellen Mittel haben, um die technischen Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, müssen die sozialen Si-
cherungssysteme den Erwerb und Betrieb der not-
wendigen Technik ermöglichen.

Standortfaktor Breitbandzugang

Wir wollen unterversorgte Gebiete finanziell för-
dern, um den Ausbau voranzutreiben. Das Land soll
einen Beauftragten einsetzen, dessen Aufgabe es
ist, in den Kommunen gezielt über die Fördermit-
tel zu informieren und für den Breitbandausbau zu
werben.

Beim Bau und der Sanierung von Straßen müssen
vorausschauend Leerrohre gelegt werden, um ei-
nen kostengünstigen Breitbandausbau zu ermögli-
chen.

Nutzungsmöglichkeiten der digitalen
Kommunikation

TODO: kürzen

Die digitale Gesellschaft teilt sich für ihre Kommu-
nikation das weltumspannende Internet und vie-
le daran angeschlossene Teilnetzwerke, die von ei-
ner Vielzahl an Providern betrieben werden. Sie
bilden einen virtuellen öffentlichen Raum, des-
sen Nutzung jedem gleichermaßen zur Verfügung
stehen muss. Die Kontrolle über diesen virtuel-
len öffentlichen Raum durch die Betreiber sei-
ner Teilnetzwerke darf nicht dazu genutzt werden
einzelne Kommunikationsteilnehmer gezielt einzu-
schränken. Sowohl die Anbieter eines Dienstes als
auch dessen Konsumenten würden von einer ge-
zielten Sperrung oder Drosselung ihrer Übertra-
gungen auf inakzeptable Weise eingeschränkt. Nur
wenn jeder Nutzer und jeder Dienst, der von ihm
angeboten wird, gleich behandelt wird, kann sich
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auch jeder in gleichemMaße frei im Internet entfal-
ten. Die Diskriminierung einzelner würde die Mo-
nopolbildung fördern, die Innovationskraft des In-
ternets insgesamt schmälern und zu Einschränkun-
gen der Meinungsfreiheit führen.

Um die Freiheit im Internet für alle zu erhalten,
muss die Neutralität und Gleichbehandlung aller
Nutzer durch die Netzbetreiber durch staatliche
Regulierung sichergestellt werden. Auch um den
Betrieb einzelner Dienste, die hohe Anforderun-
gen an die Verfügbarkeit der Netzwerkkapazität
haben, sicherzustellen, darf diese Netzneutralität
nur dann durchbrochen werden, wenn ein entspre-
chender Ausbau der Kapazitäten nicht mehr mög-
lich ist.

Der Ausbau der Netze und ihre Modernisierung
müssen auf Dauer sichergestellt werden. Er darf
nicht durch Monopolbildung auf den Kommunika-
tionswegen gefährdet werden. Um durch perma-
nenten Wettbewerb Investitionen und neue Inno-
vationen zu fördern, dürfen keine neuen Infrastruk-
turmonopole gewährt und keine alten weiter auf-
rechterhalten werden. Stattdessen muss eine ho-
he Dezentralisierung angestrebt werden, insbeson-
dere durch Förderung von nichtkommerziellen Pro-
jekten, die in diesem Sinne agieren.

Die Garantie der freien und gleichberechtigten
Nutzung des öffentlichen Teils des Internets muss
vom Staat nicht nur gegen die Interessen der Fir-
men durchgesetzt werden, die ihn betreiben, son-
dern auch selbst abgegeben werden. Einen staat-
lichen Zwang zur Filterung oder Manipulation der
übertragenen Daten darf es nicht geben. Eine kon-
sequente Gleichbehandlung aller Daten in neutra-
len Netzwerken kann nur dann wirklich sicherge-
stellt werden, wenn diese grundsätzlich ohne An-
sicht der Inhalte und unabhängig davon, wer der
Absender oder Empfänger ist, übertragen werden.
Die Analyse der zu übertragenden Daten mittels
Deep Packet Inspection darf vom Staat nicht ver-
langt und den Betreibern der Teilnetzwerke des öf-
fentlichen Internets nicht erlaubt werden.

Die Bekämpfung von Kriminalität im Internet muss
dort stattfinden, wo sie amwirkungsvollsten ist: Bei
den Absendern und Empfängern der unzulässigen
Daten. Sie ist die Aufgabe der staatlichen Behör-
den, die dafür mit dem Gewaltmonopol ausgestat-
tet wurden. Es ist nicht die Aufgabe von Zugangs-
providern und Netzbetreibern gegen Kriminalität
im virtuellen öffentlichen Raum Internet vorzuge-

hen. Sie dürfen daher nicht zu privatwirtschaftli-
chen Ermittlungsbehörden gemacht, mit Kompe-
tenzen zur eigenmächtigen Gefahrenabwehr aus-
gestattet oder sogar zum Strafvollzug eingesetzt
werden. Diese Provider sind dafür verantwortlich,
dass der ordentliche Betrieb des freien Internets
gesichert und der Zugang dazu allen Mitgliedern
der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird, nicht
jedoch wofür diese ihre Netzwerke verwenden. Sie
dürfen nicht für die kriminellen Handlungen ihrer
Kunden verantwortlich gemacht und in Haftung ge-
nommen werden.

Umgang mit digitaler Technologie lernen

TODO: kürzen

Das Internet und weitere digitale Medien führen
unweigerlich zu großen gesellschaftlichen Umbrü-
chen. Sie erweitern die Möglichkeiten zur freien
Entfaltung und erschaffen dadurch neue Chancen
und Risiken. Eine moderne Gesellschaft muss sich
diese Entwicklungen zu Nutze machen, indem sie
sie wissenschaftlich begleitet und die erworbene
Medienkompetenz an alle ihre Mitglieder weiter-
gibt. Jeder muss in der Lage sein von neuen Er-
rungenschaften zu profitieren und sich durch einen
kompetenten und kritischen Umgang mit den Me-
dien vor Gefahren schützen können.

Zur Vermittlung vonMedienkompetenzmüssen die
Schulen sowohl inhaltlich als auch technisch im-
mer auf der Höhe der Zeit sein. Der kritische Um-
gang mit modernen Medien, ihre effektive Nutzung
und die kreativeGestaltungmüssen in Bildungsein-
richtungen fest in den Lehrauftrag integriert wer-
den. Dabei kommt neben den Schulen auch den El-
tern eine wichtige Rolle zu. In der komplexen Me-
dienwelt müssen die Eltern die notwendige Hilfe
bekommen, um mit der Entwicklung schritthalten
zu können. Für eine gelungene Erziehung müssen
sie die Welt, in der ihre Kinder aufwachsen, ihre
Möglichkeiten und Gefahren kennen und verste-
hen.

Bei dieser rasanten Entwicklung darf niemand ein-
fach zurückgelassen werden. Auch ältere Men-
schenmüssen dieMöglichkeit haben so umfänglich
am digitalen gesellschaftlichen Leben teilzuneh-
men, wie sie es wünschen. Die Erkenntnisse und Er-
fahrungen der Gesellschaft auf demGebiet derMe-
dienkompetenz müssen daher auch älteren Gene-
rationen über Bildungsangebote aller Art zur Ver-
fügung gestellt werden. Die speziellen Bedürfnis-
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se von Senioren sind dabei ebenso zu berücksich-
tigen, wie eine generelle Barrierearmut. Sie müs-
sen in elementaren Bereichen der Medien geför-
dert und bei staatlichen Angeboten berücksichtigt
werden.

Freier Zugang zu öffentlichen Inhalten

Freier Zugang und Lizenz für Geobasisdaten

Geobasisdaten sind die Grundlage für jede Pla-
nung in den Bereichen Verkehr, Bauen und Stadt-
entwicklung. Die derzeitige Lizenzform behindert
sowohl die Verwaltung selbst als auch Bürgerinitia-
tiven und die Wirtschaft bei der Bewertung von
Planungsprozessen und der Ausarbeitung eigener
Vorschläge. Auch in Wissenschaft und Forschung
ist man immer mehr auf Geoinformationssysteme
angewiesen, um genaue Analysen und Studien zu
Themen wie Umwelt, Soziales oder Wirtschaft zu
erstellen.

Da Geobasisdaten und (Software-) Werkzeuge zur
Verarbeitung der Daten aus Steuermitteln erarbei-
tet werden, möchten wir sie der Allgemeinheit zur
Verfügung stellen und unter freien Lizenzen veröf-
fentlichen.

Open Access

Die Veröffentlichung von Ergebnissen aus staat-
lich finanzierter oder geförderter Forschung und
Lehre findet oft durch kommerzielle Verlage statt.
Die Qualitätssicherung (Peer Review) wird meist
von ebenfalls staatlich bezahlten Wissenschaft-
lern übernommen. Forschungseinrichtungen müs-
sen für selbst erarbeitetes Wissen noch einmal
bezahlen, wenn dieses Wissen ausschließlich von
kommerziellen Verlagen verbreitet wird. Der Steu-
erzahler kommt also mehrfach für die Kosten der
Publikationen auf.

Wir unterstützen die Berliner Erklärung der Open-
Access-Bewegung und verlangen die Zugänglich-
machung des wissenschaftlichen und kulturellen
Erbes der Menschheit nach dem Prinzip des Open
Access. Wir sehen es als Aufgabe der Landesre-
gierung an, dieses Prinzip an den von ihr finan-
zierten und geförderten Einrichtungen durchzuset-
zen.

Öffentlich-Rechtliche Rundfunkanstalten
modernisieren

Dauerhafte Verfügbarkeit eigenfinanzierter
Beiträge

Eine der Aufgaben des gebührenfinanzierten
öffentlich-rechtlichen Rundfunks besteht in der
Versorgung der Bevölkerung mit unabhängiger Be-
richterstattung. Die dabei erstellten Inhalte sind
seit Umsetzung des 12. Rundfunkänderungsstaats-
vertrags nur kurze Zeit in den Mediatheken der
Rundfunkanstalten abrufbar, obwohl sie auch dau-
erhaft von öffentlichem Interesse sind, da sie bei-
spielsweise als Quellen für den öffentlichen Dis-
kurs dienen. Sie sollten deshalb zeitlich unbegrenzt
zur Verfügung gestellt werden.

Freie Lizenzen für Inhalte

Wenn die Allgemeinheit Fernseh- und Rundfunk-
programme bezahlt, soll sie diese auch uneinge-
schränkt nutzen können. Überwiegend aus deut-
schenRundfunkgebühren finanzierte Inhalte sollen
deshalb unter freie Lizenzen gestellt werden.

Qualität statt Quotenfixierung

Filme und sonstige TV-Sendungen können inzwi-
schen unabhängig vom Medium Fernsehen konsu-
miert werden. Die digitale Bereitstellung von Ei-
genproduktionen der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten ermöglicht ihre Verbreitung und ih-
ren Konsum auch über das Internet und neuartige
Empfangsgeräte. Die bisherige Messung der Fern-
seheinschaltquoten gibt daher weder die tatsäch-
liche Reichweite noch den Erfolg der produzierten
Sendungen zutreffend wieder.

Stattdessen müssen bei der Auswahl und Pro-
duktion von Sendungen objektive Qualitätskriteri-
en herangezogen werden, die dafür sorgen, dass
der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Auftrag
erfüllt. Die gemessene Einschaltquote der TV-
Konsumenten als alleiniges Kriterium lehnen wir
ab.

Rundfunkgebühreneinzug reformieren— GEZ
abschaffen

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll über eine
Abgabe für alle steuerpflichtigen Privatpersonen
und Unternehmen finanziert werden, die von den
Finanzämtern eingezogen wird. Wir setzen uns im
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Land und über den Bundesrat dafür ein, die dann
nicht mehr erforderliche GEZ abzuschaffen.

Auch hat sich der Umgang der GEZ mit persönli-
chen Daten als problematisch erwiesen. Deshalb
muss sie, solange sie noch besteht, durch die Da-
tenschutzbeauftragten des Landes und des Bundes
kontrolliert werden.

Kulturelle Vielfalt fördern

Räume für subkulturelle Kunst und Lebensformen
schaffen

Subkulturen wurden lange Zeit hauptsächlich als
Gefahr und anti-gesellschaftliche Abgrenzung ver-
standen. Subkulturelle Kunst legt aber vom Main-
stream verdrängte Probleme offen und arbeitet sie
auf. Sie lebt Toleranz, Vielfalt und Andersartigkeit.
Wir setzen uns für eine verstärkte Förderung von
subkultureller Kunst und subkulturellen Lebens-
weisen ein. Hierbei geht es in erster Linie um die
Bereitstellung und Instandhaltung von Räumlich-
keiten, die für künstlerische Betätigung und Veran-
staltungen genutzt werden können.

Auch entsprechende Kommunikationsplattformen
im Internet möchten wir mit Fördermitteln unter-
stützen. So werden Infrastrukturen geschaffen, mit
deren Hilfe sich Bürger sowohl online als auch
offline organisieren, informieren und austauschen
können.

Förderung neuer Kunstformen

Staatlich geförderte Kultureinrichtungen sollen
verstärkt neuen Kunstformen wie zum Beispiel Co-
mics, Street-Art und Computerspielen Raum geben.
Die Höhe ihrer staatlichen Förderung soll auch von
der Bereitschaft abhängen, sich mit neuen Kunst-
formen auseinanderzusetzen. Wir wollen so da-
zu beitragen, dass Kultureinrichtungen sich öffnen
und damit lokale Kulturschaffende in den Berei-
chen der neuen Künste fördern.

Förderung von Clubkultur und Nachtleben

Wir setzen uns für eine verstärkte Förderung
von Clubkultur und Nachtleben ein. Dazu gehö-
ren öffentlicher Nachtbusverkehr, Existenzgrün-
dungsmaßnahmen, flächendeckende Aufhebung
der Sperrstunden und Freiluft-Sperrzeiten, Ände-
rung der Lärmverordnung sowie eine überregiona-
le Vernetzung der Veranstalter.

Abschaffung des Tanzverbots

Das Tanzverbot wird durch das
”
Gesetz über die

Sonn- und Feiertage“ geregelt. An den sogenann-
ten

”
Stillen Tagen“ sind fast alle Veranstaltungen,

die über
”
Schank- und Speisebetrieb“ hinausge-

hen, untersagt. Dies betrifft auch Sportveranstal-
tungen, Theateraufführungen, Volksfeste, musikali-
sche Darbietungen, Zirkus, Artistik, Freizeitanlagen
und Filmvorführungen sowie weitere gesellschaft-
liche Bereiche. Wir wollen nicht, dass der Staat hier
in die Freiheit des Einzelnen eingreift. Wir setzen
uns dafür ein, das Tanzverbot aufzuheben.

Förderung freier Radios

Wir setzen uns dafür ein, eine flächendeckende
Verbreitung von nicht-kommerziellem Lokalrund-
funk zu sichern. Dazu müssen die freien Radios bei
der Frequenzvergabe verstärkt berücksichtigt wer-
den.

Zugang zu Kulturgütern

Teilnahme am kulturellen Leben für alle

Wir wollen, dass alle Menschen am kulturellen Le-
ben teilhaben können. Bei der Förderung kulturel-
ler Einrichtungen soll darauf geachtet werden, dass
diese möglichst barrierefrei gestaltet werden und
verstärkt Angebote für sozial schwache Besucher
bieten, zum Beispiel deutlich reduzierte Eintritts-
preise.

Jugendschutz

Wir möchten bewährte Mechanismen zum Jugend-
schutz erhalten und sie für das digitale Zeitalter,
in dem die Grenze zwischen Anbieter und Konsu-
ment verschwimmt, weiterentwickeln. Zusammen
mit den Bildungseinrichtungen, den Erziehungsbe-
rechtigten und vor allem auch mit betroffenen Kin-
dern und Jugendlichen wollen wir neue Lösungen
finden.

Eine Bevormundung volljähriger Personen im Na-
men des Jugendschutzes lehnen wir ab. Jede Form
von Regulierung muss inhaltlich schlüssig begrün-
det, praktikabel und auf Kinder und Jugendliche
eingeschränkt sein. Der freie Zugang zu Kunst und
Kultur muss gewährleistet bleiben. Zur kulturellen
Vielfalt zählen dabei ausdrücklich auch Computer-
spiele.
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eSport-Vereine anerkennen

Immer mehr Gamer organisieren sich in eSport-
Vereinen, um gemeinsam ihrem Hobby nachzuge-
hen. Ebenso wie traditionelle Sportvereine leisten
sie dabei einenwichtigen Beitrag zum gesellschaft-
lichen Zusammenhalt. Viele bemühen sich bei-
spielsweise um die Vermittlung von Medienkom-
petenz gegenüber Jugendlichen und Eltern. Wir
möchten diese Arbeit honorieren und dafür sorgen,
dass eSport-Vereine genauso wie andere Sportver-
eine als gemeinnützig anerkannt werden.

Gegen die Stigmatisierung von eSport und
Computerspielen als

”
Killerspiele“

Die Bezeichnung
”
Killerspieler“ diskreditiert in völ-

lig inakzeptablerWeise sowohl Jugendliche und Er-
wachsene, die ihrem Hobby nachgehen, als auch
professionelle eSportler. Gamer sind keine Killer
und Gewalttäter.

Nicht populistische Verbote, sondern präventi-
ve Maßnahmen stärken den verantwortungsvollen
Umgang mit elektronischen Medien. Wir lehnen
das von der Innenministerkonferenz geforderte ge-
neralisierende Verbot zur Herstellung und Verbrei-
tung von Computerspielen strikt ab.

Abschaffung der Landesbibliotheken-Gebühren

Bildung und Kultur sollen für alle offen zugäng-
lich sein. Deshalb planen wir die Abschaffung
der Jahresnutzungsgebühren für Landesbibliothe-
ken.

Bessere Ausstattung von öffentlichen Bibliothe-
ken Obwohl zahlreiche Bibliotheken bereits erste
Schritte auf demWeg zu umfassendenMedien- und
Informationszentren unternommen haben, sollten
insbesondere Computerarbeitsplätze, Internetzu-
gänge, Zugänge zuDatenbanken und umfangreiche
Bestände mit neuen Informations-, Bildungs- und
Unterhaltungsträgern weiter ausgebaut und effek-
tiv finanziert werden. Vor allem im ländlichen Raum
besteht hier noch großer Nachholbedarf.

Digitalisierung von Büchern

Wir planen die konsequente Digitalisierung der
Werke in den Landesbibliotheken, die vergrif-
fen oder nicht mehr durch Verwertungsrechte ge-
schützt sind. DieWerke sollen unter einer freien Li-

zenz veröffentlicht und im Internet der Öffentlich-
keit frei zugänglich gemacht werden.

3.2 Freier Zugang zu Bildung und
Forschungsergebnissen

Jeder Mensch hat das Grundrecht auf freien Zu-
gang zu Information, Bildung und Kultur. Dies ist
in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft
essentiell, um jedem Menschen, unabhängig von
seiner sozialen Herkunft, ein größtmögliches Maß
an gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Mit
diesem Ziel ist die Hauptaufgabe institutionel-
ler Bildung die Unterstützung bei der Entwicklung
zur mündigen, kritischen und sozialen Persönlich-
keit.

Zugleich ist Bildung ein elementarer Teil der kul-
turellen Entwicklung einer Gesellschaft — nur wer
entsprechendesWissen erworben hat, kann am ge-
sellschaftlichen und kulturellen Leben vollumfäng-
lich teilnehmen. Wir werden daran mitwirken, un-
ser Bildungssystem zukunftstauglich zu machen
und stärker an den Begabungen, Talenten und In-
teressen der Kinder und Jugendlichen auszurich-
ten. Dabei sollen auch die Erfahrungen der Lehren-
den berücksichtigt werden.

Für ein soziales und demokratisches
Bildungssystem

Kostenloser Kindergarten- und
Kinderkrippenbesuch

Der Besuch einer vorschulischen Einrichtung kann
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Kinder
in der Grundschule leichter lernen und sich besser
in einer Gruppe zurechtfinden. Gleichzeitig können
Kindergärten, Kinderkrippen und andere Kinderta-
gesstätten maßgeblich zur Entlastung berufstätiger
Eltern beitragen und es manchen Eltern überhaupt
erst ermöglichen einen Beruf auszuüben.

Deshalb wollen wir es aus Landesmitteln ermögli-
chen, dass der Besuch von Kindergärten nach dem
dritten Lebensjahr und der Besuch von Kinderkrip-
pen bereits nach dem ersten Lebensjahr für je-
des Kind kostenlos angeboten wird. Damit erhal-
ten alle Kinder, unabhängig von ihrem familiären
und gesellschaftlichenHintergrund, möglichst glei-
che Voraussetzungen für ihren weiteren Bildungs-
weg.
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Familienfreundliche Ganztagesbetreuung an
Schulen

Jeder Mensch hat das Grundrecht auf freien Zu-
gang zu Information, Bildung und Kultur. Dies ist
in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft
essentiell, um jedem Menschen, unabhängig von
seiner sozialen Herkunft, ein größtmögliches Maß
an gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Mit
diesem Ziel ist die Hauptaufgabe institutionel-
ler Bildung die Unterstützung bei der Entwicklung
zur mündigen, kritischen und sozialen Persönlich-
keit.

Zugleich ist Bildung ein elementarer Teil der kul-
turellen Entwicklung einer Gesellschaft — nur wer
entsprechendesWissen erworben hat, kann am ge-
sellschaftlichen und kulturellen Leben vollumfäng-
lich teilnehmen. Wir werden daran mitwirken, un-
ser Bildungssystem zukunftstauglich zu machen
und stärker an den Begabungen, Talenten und In-
teressen der Kinder und Jugendlichen auszurich-
ten. Dabei sollen auch die Erfahrungen der Lehren-
den berücksichtigt werden.

Schulspeisung

Eine gesunde Ernährung ist aus Gründen der kör-
perlichen und geistigen Entwicklung und der Kon-
zentrationsfähigkeit der Kinder wichtig. Berufstäti-
ge Eltern, besonders Alleinerziehende, haben nicht
immer die Möglichkeit, ihren Kindern ein Mittages-
sen zu bieten. Schulspeisungen können dazu bei-
tragen, dass sich ihre Kinder trotzdem ausgewo-
gen ernähren. Wir fordern daher die Einführung
vollwertiger Schulspeisungen an allen Schulen und
Kindertagesstätten.

Die Finanzierung dieser Schulspeisungen ist so zu
gestalten, dass alle Schüler unabhängig von der
sozialen oder finanziellen Lage der Familie dis-
kriminierungsfrei daran teilnehmen können. Bei
der Planung ist zu berücksichtigen, ob die Verwal-
tungskosten für die Essensgebühren die Einnah-
men übersteigen und eventuell eine vollständig
kostenlose Schulspeisung günstiger wäre.

Ablehnung von Studiengebühren

TODO: Schreiben, dasswirweiterhin gegenStudi-
engebühren sind

Familienfreundliche Hochschulen

Hochschulen sollen familienfreundlicher gestaltet
werden. Dies betrifft sowohl die Arbeit in For-
schung, Lehre und Verwaltung als auch das Studi-
um. Eine akademische Karriere muss parallel zur
Kindererziehung möglich sein. Hierzu sollen ver-
stärkt Teilzeitstellen angeboten werden — gerade
auch für Professoren, Doktoranden und den wis-
senschaftlichen Nachwuchs.

Parallel dazu muss die Kinderbetreuung an Hoch-
schulen ausgebaut werden, so dass für alle Kinder
von Studierenden oder Angestellten der Universi-
tät Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.

Persönlichkeitsrechte der Schüler und Lehrer
achten

Die Privat- und Intimsphäre sowie das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung von Schülern und
Lehrern müssen gewahrt bleiben. Videoüberwa-
chung und private Sicherheitsdienste haben kei-
nen Platz in Schulen. Präventive Durchsuchungen
und Kontrollen oder Urinuntersuchungen sind zu
unterlassen. Die Unschuldsvermutung gilt auch für
Schüler. Diese unter Generalverdacht zu stellen,
zerstört das Vertrauen zu Schule und Lehrern, oh-
ne welches Unterricht und Erziehung nicht möglich
sind.

Unsere Schulkonzeption

Differenziertes, integriertes Kurssystem

Die bisherige Unterteilung in Schularten und Klas-
senstufen ist zu unflexibel, um auf die Leistung der
Schüler eingehen zu können — verfehlt ein Schü-
ler in einem Fach die angeforderte Leistung, müs-
sen alle Fächer wiederholt werden, erbringt er ge-
forderte Leistungen schneller, hat er keine sinnvol-
le Möglichkeit, seine schulische Laufbahn zu be-
schleunigen.

Wir fordern daher die Einführung eines differen-
zierten, integrierten Kurssystems in den Regel-
schulunterricht. Die Schüler können hier in flexibler
Reihenfolge Kurse in den unterschiedlichen Gebie-
ten belegen. Der Lerninhalt setzt sich dabei aus
Pflicht- und Wahlkursen zusammen. Anstelle der
Wiederholung einer ganzen Klassenstufe tritt hier
bei unzureichenden Leistungen die Wiederholung
— gegebenenfalls auf einem anderen Niveau oder
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mit anderen Fördermöglichkeiten — des entspre-
chenden Kurses.

Leistungsdruck und Schulstress verringern

Überfüllte Lehrpläne und Lernstandserhebungen
sind hohe Stressfaktoren und setzen die Schüler
unnötig unter Druck. Die Bildungsplänemüssen an-
gepasst werden: Statt Lernstandserhebungen wie
PISA oder VERA, die nur den Wissensstand messen,
sollen langfristige Evaluationsverfahren eingesetzt
werden, die auch die Selbstreflexion der Schüler
einbeziehen und somit die Lernprozesse unterstüt-
zen.

Unterrichtsbeginn ab neun Uhr

Schulen sollen dieMöglichkeit erhalten, den Unter-
richt später beginnen zu lassen.

Startet der Unterricht erst um neun Uhr, sind die
Schüler ausgeschlafen. Das macht den Unterricht
in den ersten Stunden effektiver als bisher. Außer-
dem ist so Zeit für ein Frühstück mit der Fami-
lie. Betreuungsangebote in der Schule vor Unter-
richtsbeginnmüssen vorhanden sein. Die Entschei-
dung über den Unterrichtsstart sollen die Schulen
gemeinsam mit Schülern und Eltern treffen dür-
fen.

Computer- und Vernetzungsangebote im
Unterricht

Für die Vermittlung von Lehrinhalten sollen ver-
stärkt Computer zum Einsatz kommen. Schüler sol-
len sich Kursinhalte der Universitäten und Fach-
hochschulen schon während der Betreuungszeit
anhand aufgezeichneter Vorlesungen, per Video-
konferenz oder mit Hilfe interaktiver Programme
aneignen können.

Medienkompetenz

TODO: Kürzen

Das Finden, Verstehen, Bewerten und Verbrei-
ten von Informationen in unterschiedlichsten Dar-
stellungen wird in Zukunft immer wichtiger. Die
Menge der frei verfügbaren Information ist be-
reits seit einigen Jahren größer, als sie ein ein-
zelner Mensch vernünftig verarbeiten kann. Dem-
entsprechend kommt der halbautomatischen Aus-
wahl von Information — und dadurch dem Ver-
ständnis derselben — eine zunehmende Bedeu-

tung zu. Das Verständnis der gefundenen Informati-
on wird einerseits durch die größere kulturelle Ent-
fernung zu einigen der Autoren erschwert, gleich-
zeitig ergibt sich durch schnelle und umfangrei-
che Online-Nachschlagewerke die Möglichkeit, un-
bekannte Termini in Sekundenbruchteilen nachzu-
schlagen. Ein immer größerer Teil des zum Ver-
ständnis nötigen Wissens wird also nicht durch All-
gemeinbildung geliefert, sondern bei Bedarf erwor-
ben.

Der Bewertung von Informationen kommt in einer
Zeit, da die Verbreitung derselben faktisch kosten-
los ist, eine große Bedeutung zu. Jede fähige In-
teressengruppe ist bemüht, ihre eigene Sicht der
Welt auf so vielen Informationskanälen wie mög-
lich zu verbreiten. Durch die vernachlässigbaren
Kosten gelingt dies in einem viel größeren Maße
als früher. Gleichzeitig wandelt sich die klassische
journalistische Medienlandschaft, so dass einige
der Aufgaben, die früher von professionellen Jour-
nalisten erledigt wurden, nun von jedem einzel-
nen Leser geleistet werden müssen. Noch dazu
kommt, dass die natürliche Heuristik, einigen Dar-
reichungsformen von Informationen mehr zu ver-
trauen als anderen, inzwischen durch Fortschritte
in der Bild- und Videobearbeitung fast nutzlos ge-
worden ist. Die (Werbe-)Psychologie arbeitet aktiv
daran, Menschen auch unterbewusst zu beeinflus-
sen. Hier muss Medienkompetenz auch für Musik
sowie olfaktorische Reize geübt werden.

Religions- und Ethikunterricht

Der wachsenden Zahl von Schülern ohne kon-
fessionelle Bindung steht in Mecklenburg-
Vorpommern ein nicht ausreichendes Angebot an
Ethikunterricht gegenüber. Wir möchten für alle
Schüler, die keinen Religionsunterricht besuchen,
Ethikunterricht flächendeckend als ordentliches
Schulfach anbieten.

Wir fordern die Einführung von konfessionslosen
Religionsunterricht.

Bessere politische und finanzielle
Rahmenbedingungen

Beibehaltung der flexiblen Ausbildungs- und
Hochschulstruktur

Traditionelle Ausbildungen, Universitäten, duale
Hochschulen, Fachhochschulen und viele andere
Weiterbildungsmöglichkeiten bieten eine Vielfalt
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an unterschiedlichen Ausbildungswegen, Schwer-
punkten, Inhalten und Lehrmethoden. Der derzei-
tige berufsorientierte Umbau der Universitäten ist
nicht nur zu ihrem Schaden, sondern auch zum
Nachteil der anderen Bildungseinrichtungen. Wir
wollen die Vielfalt und Flexibilität im Weiterbil-
dungssystem zum Nutzen von Gesellschaft, For-
schung, Lehre und Wirtschaft erhalten.

Reform des Bologna-Prozesses

Selbstbestimmtes Lernen statt starrer Vorgaben
und Zeiten, eine flexible Studienordnung statt des
jetzigen verschulten Modulstudiums: Das sind un-
sere Ziele für die Hochschulausbildung. Studienin-
halte an Wirtschafts- und Standortanforderungen
anzupassen, lässt keinen Raum mehr für interes-
senorientiertes Studieren und unabhängiges For-
schen. Dauerüberprüfungen und starre Zeit- und
Inhaltsvorgaben verursachen zu hohen Leistungs-
druck. Deshalb sollen die Bachelorstudiengänge
auf acht Semester verlängert und um zusätzliche
Wahlmöglichkeiten erweitert werden. Im Anschluss
müssenMasterplätze für alle Studenten vorhanden
sein.

Finanzierung von Bildung und Forschung

Bildung und Forschung sind eine Investition in die
Zukunft unserer Gesellschaft. Vor diesem Hinter-
grund ist es unverständlich, dass eine reiche In-
dustrienation wie Deutschland einen im internatio-
nalen Vergleich unangemessen niedrigen Teil der
öffentlichen Mittel in Bildung und Forschung in-
vestiert. Wir fordern daher eine bessere finanzi-
elle Ausstattung des gesamten Bildungssystems.
Schönrechnereien — wie die Einbeziehung von
Lehrerpensionen — lehnen wir dabei ab.

Private Finanzhilfen für öffentliche Bildungsein-
richtungen sind zu begrüßen, solange diese keinen
Einfluss auf die Lehrinhalte haben.

Bildungsstandards

Auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und
angesichts der derzeit herrschendenMissstände im
deutschen Bildungssystem fordern wir die zügi-
geUmsetzung der festgesetzten Bildungsstandards
auf Bundes- und Länderebene, wie sie von der Kul-
tusministerkonferenz und dem Institut zur Quali-
tätsentwicklung im Bildungswesen gefordert wer-
den. Zur Gewährleistung bundeseinheitlicher Bil-
dungsstandards in allen Bundesländern übernimmt

das ausführende Organ der Bundesregierung die
qualitätsführende Kontrolle und Evaluation.

Vergleichbarkeit und bundesweiter Rahmen

Um die Vorteile des föderativen Schulsystems mit
den Vorteilen eines zentral geregelten Bildungssys-
tems zu verbinden, fordern wir mehr Richtlinien-
kompetenzen für den Bund. Dies ist notwendig, um
die Vergleichbarkeit von Abschlüssen, einen effek-
tiven Strukturausgleich und echte Freizügigkeit in-
nerhalb Deutschlands zu ermöglichen.

Bessere Betreuung

Wir fordern einen Betreuungsschlüssel, der einen
verbesserten Unterricht sowie eine individuelle
Betreuung zum Ziel hat. Dazu gehört die Schaffung
neuer Lehrerstellen und eine angemessene Fort-
und Weiterbildung der Lehrer.

Wir streben die verbindliche Umsetzung der für die
bestmögliche Förderung notwendigen Betreuungs-
schlüssel im Bildungswesen bis zum Jahr 2021
an. Die notwendigen Betreuungsschlüssel ergeben
sich aus den aktuellen psychologisch-pädagogisch
und soziologisch anerkannten internationalen und
nationalen Bildungsstudien für die entsprechen-
den Lerngruppen. In den Bereichen Medienkompe-
tenz und Pädagogik sehen wir einen besonderen
Bedarf an Weiterbildung für Lehrer. Zudem wollen
wir Angebote schaffen, bei denen Eltern gemein-
sam mit ihren Kindern an das Thema Mediennut-
zung herangeführt werden.

Die Anzahl der Schulsozialarbeiter— auch an Gym-
nasien — muss erhöht werden. Dies ist Ländersa-
che und darf nicht den Kommunen aufgebürdet
werden.

Bessere Ausbildung und Bezahlung von Erziehern

Von Erziehern und Betreuern im vorschulischen Be-
reichwird immermehr gefordert. Die Bezahlung so-
wie Aus- und Fortbildung dieser für die Entwick-
lung der Kinder so wichtigen Pädagogen ist den
neuen Anforderungen und der erhöhten Belastung
anzupassen.

Einsatz von freier Software und Lehrmitteln unter
freien Lizenzen

Wir wollen erreichen, dass an Bildungseinrichtun-
gen vermehrt Lehrmittel mit freien Lizenzen (wie
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zum Beispiel Creative Commons) und kostenlo-
se Online-Angebote verwendet werden. Dies trägt
nicht nur zur Kostensenkung bei, sondern auch da-
zu, dass die Lehrmittel von den Lehrenden nach Be-
darf erweitert und verändert werden können. Zu-
dem setzen wir uns für den Einsatz von freier Soft-
ware an Schulen ein. Diese kann von den Kindern
auch zuhause kostenfrei benutzt werden.

Wissenschaftlichen Nachwuchs fördern

Ansätze zur Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses werden leider oft als Einladung zum
Sparen aufgefasst. Vor allem die Juniorprofessur
sowie die geplante Lehrjuniorprofessur sind in der
derzeitigen Form äußerst problematisch.

Insbesondere müssen die Zukunftsaussichten
der Juniorprofessoren verbessert werden —
die Einführung eines

”
Tenure Track“ nach US-

amerikanischem Vorbild mit der Weiterbeschäfti-
gung als Professor nach Ablauf der Juniorprofessur
als Regelfall wäre ein Ansatz.

Die Piratenpartei Mecklenburg-Vorpommern wird
sich dafür einsetzen, neue unbefristete Hochschul-
stellen vor allem im Bereich der wissenschaftlichen
Mitarbeiter einzurichten. Bestehende Lehraufträge
an Schulen und Hochschulen wollen wir angemes-
sener als bisher vergüten und befristete in unbe-
fristete Arbeitsverträge umwandeln.

Förderung Erwachsenenbildung

Wir wollen ein integratives Konzept
”
Lebenslan-

ges Lernen“ aufbauen, das Volkshochschulen mit
Schulen, Fachhochschulen, Berufsschulen, Univer-
sitäten und andere Bildungseinrichtungen zu ei-
nem Verbund der Erwachsenenbildung effektiv zu-
sammenführt.

3.3 Neues Patent- und Urheberrecht

Urheberrecht und nicht-kommerzielle
Vervielfältigung

Der uralte Traum, alles Wissen und alle Kultur
der Menschheit zusammenzutragen, zu speichern
und heute und in der Zukunft verfügbar zu ma-
chen, ist durch die rasante technische Entwick-
lung der vergangenen Jahrzehnte in greifbare Nä-
he gerückt. Wie jede bahnbrechende Neuerung er-
fasst diese vielfältige Lebensbereiche und führt
zu tief greifenden Veränderungen. Es ist unser

Ziel, die Chancen dieser Situation zu nutzen und
vor möglichen Gefahren zu warnen. Die derzeiti-
gen gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich
des Urheberrechts beschränken jedoch das Poten-
tial der aktuellen Entwicklung, da sie auf einem
veralteten Verständnis von so genanntem

”
geisti-

gem Eigentum“ basieren, welches der angestreb-
ten Wissens- oder Informationsgesellschaft entge-
gen steht.

Keine Beschränkung der Kopierbarkeit

TODO: Kürzen

Systeme, welche auf einer technischen Ebene die
Vervielfältigung von Werken be- oder verhindern
(
”
Kopierschutz“ ,

”
DRM“ , usw.), verknappen künst-

lich deren Verfügbarkeit, um aus einem freien Gut
ein wirtschaftliches zu machen. Die Schaffung von
künstlichemMangel aus reinwirtschaftlichen Inter-
essen erscheint uns unmoralisch, daher lehnen wir
diese Verfahren ab.

Darüber hinaus behindern sie auf vielfältige Art
und Weise die berechtigte Nutzung von Werken,
erschaffen eine vollkommen inakzeptable Kon-
trollierbarkeit und oft auch Überwachbarkeit der
Nutzer und gefährden die Nutzung von Werken
durch kommende Generationen, denen der Zugang
zu den heutigen Abspielsystemen fehlen könn-
te.

Zusätzlich stehen die gesamtwirtschaftlichen Kos-
ten für die Etablierung einer lückenlosen und dau-
erhaft sicheren Kopierschutzinfrastruktur im Ver-
gleich zu ihrem gesamtwirtschaftlichen Nutzen in
einem extremen Missverhältnis. Die indirekten Fol-
gekosten durch erschwerte Interoperabilität bei
Abspielsystemen und Software erhöhen diese Kos-
ten weiter.

Freies Kopieren und freie Nutzung

TODO: Kürzen

Da sich die Kopierbarkeit von digital vorliegen-
den Werken technisch nicht sinnvoll einschränken
lässt und die flächendeckende Durchsetzbarkeit
von Verboten im privaten Lebensbereich als ge-
scheitert betrachtetwerdenmuss, sollten die Chan-
cen der allgemeinen Verfügbarkeit von Werken er-
kannt und genutzt werden. Wir sind der Überzeu-
gung, dass die nichtkommerzielle Vervielfältigung
und Nutzung von Werken als natürlich betrachtet
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werden sollte und die Interessen dermeisten Urhe-
ber entgegen anders lautender Behauptungen von
bestimmten Interessengruppen nicht negativ tan-
giert.

Es konnte in der Vergangenheit kein solcher Zu-
sammenhang schlüssig belegt werden. In der Tat
existiert eine Vielzahl von innovativen Geschäfts-
konzepten, welche die freie Verfügbarkeit bewusst
zu ihrem Vorteil nutzen und Urheber unabhängi-
ger von bestehendenMarktstrukturenmachen kön-
nen.

Daher fordern wir, das nichtkommerzielle Kopie-
ren, Zugänglichmachen, Speichern und Nutzen von
Werken nicht nur zu legalisieren, sondern explizit
zu fördern, um die allgemeine Verfügbarkeit von In-
formation, Wissen und Kultur zu verbessern, denn
dies stellt eine essentielle Grundvoraussetzung für
die soziale, technische und wirtschaftliche Weiter-
entwicklung unserer Gesellschaft dar.

Ausgleich zwischen Ansprüchen der Urheber und
der Öffentlichkeit

TODO: Kürzen

Wir erkennen die Persönlichkeitsrechte der Urhe-
ber an ihrem Werk in vollem Umfang an. Die heu-
tige Regelung der Verwertungsrechte wird einem
fairen Ausgleich zwischen den berechtigten wirt-
schaftlichen Interessen der Urheber und dem öf-
fentlichen Interesse an Zugang zu Wissen und
Kultur jedoch nicht gerecht. Im Allgemeinen wird
für die Schaffung eines Werkes in erheblichem
Maße auf den öffentlichen Schatz an Schöpfun-
gen zurückgegriffen. Die Rückführung von Werken
in den öffentlichen Raum ist daher nicht nur be-
rechtigt, sondern im Sinne der Nachhaltigkeit der
menschlichen Schöpfungsfähigkeiten von essenti-
eller Wichtigkeit.

Es sind daher Rahmenbedingungen zu schaffen,
welche eine faire Rückführung in den öffentlichen
Raum ermöglichen. Dies schließt insbesondere ei-
ne drastische Verkürzung der Dauer von Rechtsan-
sprüchen auf urheberrechtlicheWerke unter die im
TRIPS-Abkommen vorgegebenen Fristen ein.

Patentwesen

Im Wandel vom Industriezeitalter zum Informa-
tionszeitalter entwickeln sich die weltweit herr-
schenden Patentregelungen teilweise vom Innova-
tionsanreiz zum Innovationshemmnis. Der Versuch,

mit althergebrachten Mitteln die Zukunft zu gestal-
ten, wird den grundlegenden Veränderungen in der
Welt nicht nur immerweniger gerecht, er stellt auch
beispielsweise in den Bereichen der Patentierung
von Erkenntnissen der Genforschung und Biotech-
nologie und im Bereich der Softwarepatente ei-
ne große Gefahr für die Gesellschaft von morgen
dar. Grundsätzlich wollen wir einen freieren Markt
ohne die hinderlichen Beschränkungen der der-
zeitigen Patentpraxis erreichen. Wir fordern, dass
das Patentsystem reformiert oder durch sinnvol-
lere Regelungen ersetzt wird. Keinesfalls darf es
durch innovationsfeindliche Regelungen ergänzt
werden.

Abbau privater Monopole und offene Märkte

TODO: Kürzen

Generell sind ein zunehmender Abbau von Mono-
polen und eine Öffnung der Märkte erklärtes po-
litisches Ziel unserer Partei. Patente als staatlich
garantierte privatwirtschaftliche Monopole stellen
grundsätzlich eine künstliche Einschränkung der
allgemeinen Wohlfahrt dar, die einer ständigen
Rechtfertigung und Überprüfung bedarf.

Stellt die Patentierung industrieller Güter in der
Vergangenheit auch nach allgemeiner Ansicht ei-
ne (weder belegbare, noch widerlegbare) Erfolgs-
geschichte dar, so haben sich doch die sozialen und
wirtschaftlichen Verhältnisse des Erfindens in der
postindustriellen und globalisierten Gesellschaft
grundlegend gewandelt. Der verstärkt internatio-
nale Wettbewerb führt darüber hinaus vermehrt zu
einer zweckentfremdeten Nutzung des Patentsys-
tems, bei dermanoft keinerlei Ausgleich für dieGe-
sellschaftmehr erkennen kann. Demzunehmenden
Missbrauch von Patenten wollen wir daher Einhalt
gebieten. Patentierung von Trivialitäten oder sogar
die Blockierung des Fortschritts durch Patente soll
unter allen Umständen verhindert werden.

Dies gilt auch und im Besonderen für den Be-
reich der Pharmaindustrie. Der hohe Geldbedarf
und die monopolartige Struktur dieses Marktes be-
dürfen einer Reorganisation, um die gesellschaft-
lichen Ressourcen sinnvoll einzusetzen und nicht
durch Blockaden und zum Vorteil Einzelner zu ver-
geuden. Patente auf Pharmazeutika haben darüber
hinaus zum Teil ethisch höchst verwerfliche Aus-
wirkungen.
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Patente in der Informationsgesellschaft

TODO: Kürzen

Wirtschaftlicher Erfolg ist in der Informationsge-
sellschaft zunehmend nicht mehr von technischen
Erfindungen, sondern von Wissen und Information
und deren Erschließung abhängig.

Das Bestreben, diese Faktoren nun ebenso mittels
des Patentsystems zu regulieren, steht unserer For-
derung nach Freiheit des Wissens und Kultur der
Menschheit diametral entgegen.

Wir lehnen Patente auf Lebewesen und Gene, auf
Geschäftsideen und auch auf Software einhellig ab,
weil sie unzumutbare und unverantwortliche Kon-
sequenzenhaben,weil sie die Entwicklung derWis-
sensgesellschaft behindern, weil sie gemeine Gü-
ter ohne Gegenleistung und ohne Not privatisieren
und weil sie kein Erfindungspotential im ursprüng-
lichen Sinne besitzen. Die gute Entwicklung klein-
und mittelständischer IT-Unternehmen in ganz Eu-
ropa hat beispielsweise gezeigt, dass auf dem Soft-
waresektor Patente völlig unnötig sind.

3.4 Nachhaltige Umweltpolitik

Prinzipien

Intakte Umwelt ist Grundrecht

Das Recht auf sauberes Wasser, saubere Luft,
vitale Böden und einen gemeinschaftlichen Zu-
griff auf Naturressourcen ist Teil der universellen
Menschen- und Bürgerrechte, auch für kommende
Generationen.

Überzogene Regulierungen im Interesse von Ver-
waltung oder Industrie, mit dem vorgeschobenen
Argument des Umweltschutzes, lehnen wir jedoch
ab.

Mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung

Viele der heutigen Umweltprobleme — vom
Schrumpfen der Artenvielfalt bis zum Versagen der
Atommülldeponierung — sind auch das Resultat
einer Ohnmacht der Bürger gegenüber den Inter-
essen immer stärker mit dem Staat verflochtener
Wirtschaftskräfte. Daher fordern wir beim Thema
Umwelt mehr Transparenz im Handeln von Regie-
rungen und Unternehmen und eine stärkere Be-
teiligung der Bürger an politischen Entscheidungs-
prozessen.

Der freie und nutzerfreundliche Zugang zu Um-
weltinformationen ist eine wichtige Voraussetzung
hierfür und muss weiter verbessert werden.

Nachhaltigkeit

Wir stehen für das Prinzip der Nachhaltigkeit. Dar-
unter verstehen wir die Entwicklung einer zu-
kunftsfähigen Gesellschaft, die natürliche Ressour-
cen so nutzt und bewahrt, dass diese auch den
nachfolgenden Generationen zur Verfügung ste-
hen und der Artenreichtum unseres Planeten dau-
erhaft erhalten bleibt.

Hierzu ist ein bewusster und verantwortungsvol-
ler Umgang mit den Naturressourcen und ihre faire
Verteilung erforderlich. Bei nachwachsenden Res-
sourcen müssen Verbrauch und Regeneration im
Gleichgewicht sein und bei nicht nachwachsenden
ist eine Kreislaufwirtschaft oberstes Ziel.

Vernetzte Umweltpolitik

Wir setzen uns für eine Umweltpolitik ein, die
mit allen Politikbereichen vernetzt ist. Der Ten-
denz der Landesregierung, Umweltpolitik einsei-
tig mit der Wirtschaftsförderung oder der Förde-
rung der Atomenergienutzung zu verbinden und
diesen unterzuordnen, treten wir entschieden ent-
gegen.

Umweltpolitik ist erfolgreicher, wenn die Interes-
sen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und
das Zusammenspiel unterschiedlicher Politikberei-
che berücksichtigt werden. Dazu gehört insbeson-
dere die Verbindung der Umweltpolitik mit Fragen
des gesellschaftlichen Zusammenlebens, der Ge-
sundheitspolitik, der Landwirtschaft und der Ener-
giewirtschaft.

Energiepolitik

Dezentrale Energieversorgung

Ein wichtiges Merkmal zeitgemäßer Energiepoli-
tik ist die Dezentralisierung der Energieerzeugung.
Die Abhängigkeit von Großkraftwerken kann über-
wunden werden durch lokale Energiegewinnung
aus umweltfreundlichen Quellen.

Da eine stärkere Dezentralisierung der Strom-
und Wärmeerzeugung eine angepasste Infrastruk-
tur voraussetzt, sind neue Speicher- und Vertei-
lungstechnologien nötig. Wir werden deren Ent-
wicklung und Einsatz verstärkt fördern.
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Regenerative Energien

Um in Zukunft weniger von konventionellen En-
ergieträgern abhängig zu sein, streben wir eine
deutliche Erhöhung des Anteils erneuerbarer En-
ergien sowohl im Strom- als auch im Wärmemarkt
an.

Bei der Stromerzeugung wollen wir durch verstärk-
te Forschungsanstrengungen im Bereich der erneu-
erbaren und umweltverträglichen Energien und de-
ren Technologien (z.B. Photovoltaik, Solar, Biomas-
se — aber keine Nahrungsmittel, Wind, Wasser,
Geothermie u.v.m.) Verbesserungen erreichen und
die Gesamtkosten hierfür weiter senken.

Energieproduktion— ein zusätzliches Standbein
für Landwirte

Wir setzen uns für eine verstärkte und vielfältige
Nutzung der lokalen Landwirtschaft zur Energieer-
zeugung ein. Dabei darf die Energieerzeugung aber
nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion
treten oder zu einer Verknappung von Lebensmit-
teln in anderen Teilen der Erde führen.

Wir werden die Forschung in diesem Bereich vor-
antreiben und die Förderung innovativer Modelle
unterstützen.

Kostentransparenz

Traditionelle Energiegewinnung aus Kohle oder
Kernspaltung erzeugt Ewigkeitskosten, die unter
anderem durch Umweltschädigung und Lagerung
radioaktiver Abfälle entstehen.

Bei der Bewertung neu zu errichtender Anlagen
müssen diese Kosten für jeden Bürger transpa-
rent mit in die Rechnung einbezogen werden und
dürfen nicht später auf den Steuerzahler abge-
wälzt werden. Außerdemmüssen Kraftwerksbetrei-
ber verpflichtet werden, verursachte Schäden und
Ewigkeitskosten zu tragen.

Ist die zukünftige Finanzierung dieser Kosten nicht
abgesichert, darf ein solches Kraftwerk nicht ge-
baut werden. Auch im Hinblick auf Laufzeitverlän-
gerungen müssen diese Kosten mit eingerechnet
werden.

Risikobewertung

Die Bewertung der Risiken von sämtlichen For-
men der Energiegewinnung muss auf eine einheit-

liche Basis gestellt werden. Zur Absicherung sämt-
licher damit verbundenen Gefahren und eventu-
eller Langzeitfolgen soll eine Haftpflichtversiche-
rung für sämtliche Energiegewinnungsformen vor-
geschrieben werden. Derzeit ist beispielsweise bei
Kernkraftwerken die Höhe eines möglichen Scha-
densersatzes gedeckelt, wodurch das Haftungsrisi-
ko letztlich beim Steuerzahler liegt. Diese Markt-
verzerrung lehnen wir ab.

Netzneutralität bei Energienetzen

Um für erneuerbare Energien einen diskrimi-
nierungsfreien Zugang zu garantieren, der nicht
durch Monopolinteressen beeinflusst wird, stre-
ben wir eine eigentumsrechtliche Entflechtung der
Energienetz-Infrastruktur an. Dazu gehört, die Net-
ze zu einem großen Teil in die öffentliche Hand zu
geben.

Mindestwirkungsgrad für neue Kraftwerke

Für neue Kraftwerke, die ihre Energie aus fossilen
Energieträgern beziehen, soll ein dem Stand der
Technik entsprechender Mindestwirkungsgrad vor-
geschrieben werden. Damit wird erreicht, dass nur
dann Großkraftwerke entstehen, wenn deren Ab-
wärme sinnvoll genutzt werden kann.

Atomausstieg/Sicherheit kerntechnischer
Anlagen

TODO: Anpassen

Die Piratenpartei Deutschland lehnt die Stromer-
zeugung durch Kernspaltung ab.

Die Piratenpartei Deutschland will als Minimalfor-
derung an dem beschlossenen Atomausstieg fest-
halten.

Die Piratenpartei Deutschland setzt sich des wei-
teren dafür ein, dass nur ausreichend sichere kern-
technische Anlagen eine Betriebserlaubnis erhal-
ten, beziehungsweise solche die Betriebserlaub-
nis verlieren, sobald deren Unsicherheit bekannt
wird.

Unsicheren Anlagen ist die Betriebserlaubnis un-
mittelbar nach Bekanntwerden der Mängel zu ent-
ziehen.

Eine erneute Erteilung einer Betriebsgenehmigung
soll nur nach den aktuellen Standards möglich
sein.
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Kerntechnische Anlagen (Kraftwerke, Zwischenla-
ger, etc.) mit mangelhafter Sicherheit müssen nach-
gerüstet oder aufgelöst werden.

Energieeinsparung

Wir setzen uns für Energie- und Ressourcenein-
sparung ohne Verringerung von Lebensqualität ein,
beispielsweise durch Wärmedämmung an Gebäu-
den, intelligente Steuerung des Energieeinsatzes
in Gebäuden, in der Straßenbeleuchtung und im
Autoverkehr, Stärkung des öffentlichen Nah- und
Fernverkehrs und intelligente Technologien in der
wirtschaftlichen Produktion.

Intelligente Stromzähler

Intelligente Stromzähler können helfen, Lastspit-
zen zu vermeidenunddasVerbrauchsverhalten des
Endkunden intelligent an das aktuelle Stromange-
bot und den -preis anzupassen. Dabei ist jedoch
der Datenschutz zu beachten. Eine individuelle Er-
fassung und Speicherung des Stromverbrauchsver-
haltens der Bevölkerung lehnen wir ab.

Green IT

Wir wollen ressourcen- und energiesparende Tech-
nologien im IT- und Kommunikationsbereich för-
dern. Zudem soll durch intelligenten Einsatz von
IT auch in anderen Bereichen die Energieeffizienz
erhöht werden. Dazu sollen z.B. für den Klima-
schutz bestimmte Fördergelder in entsprechende
Programme investiert werden.

Kommunale Energieversorgung

Wir setzen uns für ein Landesprogramm ein,
das klare Signale zur energiewirtschaftlichen und
klimawandelbezogenen Stärkung der Kommunen
setzt. Es soll den Kommunen Instrumente an
die Hand geben, mit denen Belastungen in allen
Emissions- und Eingriffsbereichen (Abgase, Lärm,
Licht, Bodenversiegelung) reduziert werden kön-
nen.

Im kommunalen Bereich wollen wir öffentliche Ge-
bäude enger mit der Energiegewinnung verbinden,
wie dies bereits mit dem Programm

”
Klimaschutz

Plus“ begonnen wurde. Das Ziel ist dabei, den Ei-
genverbrauch zu decken und Überschüsse ins öf-
fentliche Netz einzuspeisen.
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